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Einf�hrung

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist am 18.8.2006 in der Bundesrepublik
Deutschland in Kraft getreten (Gesetz zur Umsetzung europ�ischer Richtlinien zur Verwirkli-
chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung).

Das AGG dient der Umsetzung von vier europ�ischen Richtlinien,1) geht aber im Einzelnen da-
r�ber hinaus. Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus Gr�nden der Rasse oder wegen
der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identit�t zu verhindern oder zu beseitigen.

Das Gesetz ist in vier Artikel unterteilt. In Artikel 1 ist das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz geregelt, Artikel 2 beinhaltet das Gesetz �ber die Gleichbehandlung der Soldatinnen und
Soldaten (SoldGG), Artikel 3 gibt Auskunft �ber die durch das Gleichbehandlungsrecht erfolg-
ten �nderungen in anderen Gesetzen, Artikel 4 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Das AGG
und das SoldGG sind systematisch in Abschnitte und einzelne Paragrafen aufgeteilt.2)

Das AGG enth�lt im ersten Abschnitt einen Allgemeinen Teil (§§ 1–5) mit Bestimmungen, die
f�r alle vom Gesetz betroffenen Rechtsgebiete gelten. Der zweite Abschnitt des Gesetzes
(§§ 6–18) bezieht sich auf den Bereich des Arbeitsrechts, der dritte Abschnitt (§§ 19–21) wie-
derum bezieht sich auf das allgemeine Zivilrecht. Im vierten Abschnitt (§§ 22–23) sind Rechts-
schutzvorschriften geregelt, der f�nfte Abschnitt (§ 24) stellt Sonderregelungen f�r �ffentlich-
rechtliche Dienstverh�ltnisse auf, der sechste Abschnitt (§§ 25–30) enth�lt Vorschriften zur
Antidiskriminierungsstelle des Bundes und im siebten Abschnitt (§§ 31–33) sind schließlich ei-
nige Schlussvorschriften enthalten.

1) RL 2000/43 EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne
Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, ABl. EG Nr. L 180, S. 22; RL 2000/78/EG des
Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens f�r die Verwirklichung der
Gleichbehandlung in Besch�ftigung und Beruf, ABl. EG Nr. L 303, S. 16; RL 2002 des Europ�ischen
Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 zur �nderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von M�nnern und Frauen hinsichtlich des
Zugangs zur Besch�ftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die
Arbeitsbedingungen (ABl. EG Nr. L 269 S. 15); RL 2004/113 des Rates vom 13. Dezember 2004 zur
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von M�nnern und Frauen beim Zugang und bei
der Versorgung mit G�tern und Dienstleistungen, ABl. EU Nr. 373, S. 37.

2) Gegenstand der Kommentierung ist Artikel 1.





Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897)

ABSCHNITT 1
Allgemeiner Teil

§ 1
Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gr�nden der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Identit�t zu verhindern oder zu beseitigen.

Das Gesetz hat das Ziel, Benachteiligungen wegen der in § 1 genannten Gr�nde in dem in § 2
Abs. 1 n�her bestimmten Anwendungsbereich zu verhindern oder zu beseitigen. Das Gesetz
setzt damit die Richtlinien 2000/43/ EG, 2000/78/EG, 2002/73/EG und 2004/113/EG um. Einen
Schutz gegen Benachteiligung wegen anderer Gr�nde regelt das Gesetz nicht.

Im Gesetz wird der Begriff der „Benachteiligung“ statt des Begriffs „Diskriminierung“ ge-
w�hlt. Grund daf�r ist, dass nicht jede unterschiedliche Behandlung, die mit der Zuf�gung eines
Nachteils verbunden ist, diskriminierenden Charakter hat; denn bei einer Diskriminierung han-
delt es sich im allgemeinen Sprachgebrauch um eine rechtswidrige, sozial verwerfliche Un-
gleichbehandlung.1)

Der Begriff „Rasse“ ist von der Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG vorgegeben, ebenso wie
der Begriff der „ethnischen Herkunft“. In der Richtlinie ist ausdr�cklich festgehalten, dass die
Europ�ische Union Theorien zur�ckweise, mit denen versucht werde, die Existenz verschiede-
ner menschlicher Rassen zu belegen. Die Verwendung des Begriffs „Rasse“ impliziere nicht
die Akzeptanz solcher Theorien.2) Der Terminus Rasse wird demgem�ß nur als sprachlicher
Ankn�pfungspunkt zum Begriff „Rassismus“ verwendet, der bek�mpft werden soll.3) Die eth-
nische Herkunft verweist auf eine Abstammung aus einer Ethnie, d. h. einer Gruppe von Men-
schen, die durch gleiche Sprache und Lebensgewohnheiten, eine gemeinsame Geschichte und
Kultur und typischerweise durch ein Zusammengeh�rigkeitsgef�hl verbunden sind. Die beiden
Begriffe �berschneiden sich, aufgrund �bereinstimmender Rechtsfolgen ist eine Abgrenzung
nicht erforderlich ist. Unter eines der Merkmale fallen z.B. Farbige, T�rken, Mischlinge, Russ-
landdeutsche, Juden, Sinti und Roma, Sorben, in Schleswig-Holstein auch D�nen und Friesen.
Auf der anderen Seite bilden Bayern, Sachsen und Schwaben keine Ethnie, sie geh�ren zur Eth-
nie Deutscher.4) Damit w�re die Entscheidung eines Unternehmens, keine Russlanddeutschen
einzustellen, ein Verstoß gegen das AGG, die Entscheidung des Unternehmens, keine Bayern
einzustellen, w�rde nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen.

Unter das Merkmal „Geschlecht“ fallen M�nner und Frauen. Die den Schutz vor Benachteili-
gungen bislang geltenden Regelungen der §§ 611a, b, 612 BGB wurden aufgehoben. Zweifel-
haft ist, ob auch Transsexuelle und Transgender unter die Begrifflichkeit fallen. Die umgesetz-
ten Richtlinien sprechen in Bezug auf das Merkmal Geschlecht von M�nnern und Frauen, diese
Auslegung ergibt sich auch aus den gestrichenen §§ 611a ff. BGB. Die g�ngige Definition von
Geschlecht: Das Wort Geschlecht (von „Schlag“, wie in „Menschenschlag“), bedeutet ur-
spr�nglich nicht mehr als „Art“, d. h. es besagt nur, dass es zwei Arten, also Geschlechter,
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von Menschen gibt – weibliche und m�nnliche. Das lateinische Sexus (von secare: schneiden,
trennen) hat dieselbe Bedeutung. Es verweist auf die Trennung der Menschheit in zwei Arten
oder Gruppen – eine weibliche und eine m�nnliche. Jeder Mensch geh�rt also entweder der ei-
nen oder der anderen Gruppe an, d. h. er ist entweder weiblichen oder m�nnlichen Ge-
schlechts.5) Nach dieser Maßgabe d�rften Benachteiligungen von Transsexuellen und Trans-
gendern unter das Merkmal „sexuelle Identit�t“ fallen. Erkennt man „Intersexuelle“ als
eigenes Geschlecht an, so k�nnten sich die Gruppen allerdings auf das Merkmal „Geschlecht“
berufen.6)

Religion bezeichnet �blicherweise ein in gr�ßeren Bev�lkerungsgruppen verankertes System
von Vorstellungen �ber die Existenz von Gegebenheiten außerhalb des sinnlich Erfahrbaren.7)
Alle großen Weltreligionen sind darunter zu fassen, wie auch kleinere Religionsgemeinschaf-
ten. Sekten d�rften als „Splittergruppen“ nicht unter den Begriff fallen, mangels metaphysi-
scher Ausrichtung unterf�llt auch die Scientology-Gruppe nicht dem Schutzbereich der Norm.8)

Weltanschauung ist weit auszulegen und betrifft jede �berzeugung von einiger Ernsthaftigkeit.
Es handelt sich um einen Glauben in einer Ordnung der erlebbaren Wirklichkeit.9) Die Rege-
lung soll das Verbot wegen der Diskriminierung aufgrund der politischen und sonstigen An-
schauung durchsetzen. Allerdings muss es sich um eine gefestigte Ansicht handeln, die die Per-
s�nlichkeit des Gesch�tzten charakterisiert. Eine beliebige �ußerung zum politischen
Tagesgesch�ft f�llt nicht in den Schutzbereich. Im Ergebnis wird es sich bei Weltanschauungen
nur um Fundamentalkonzepte �ber die Ordnung des gesellschaftlichen Zusammenlebens han-
deln, die in Geschlossenheit und Sinngebungskraft einer Religion vergleichbar sind.10) Fraglich
ist, ob auch Weltanschauungen gesch�tzt sind, die dem Geiste des Gesetzes und dem Grundge-
setz widersprechen. Das d�rfte soweit zu bejahen sein, als die �ußerung eines Standpunktes
oder einer �berzeugung zwar sozial missbilligt, aber nicht gesetzlich verboten ist.

Eine Behinderung nach nationalem Recht ist gegeben, wenn die k�rperliche Funktion, die geis-
tige F�higkeit oder die seelische Gesundheit eines Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit l�n-
ger als sechs Monate von dem f�r das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher die
Teilhabe des Menschen am Leben in der Gesellschaft beeintr�chtigt ist.11) Der Begriff der Be-
hinderung ist daher wesentlich weiter als derjenige der Schwerbehinderung einzuordnen. Chro-
nische Krankheiten und Suchtkrankheiten fallen unter den Begriff der Behinderung.12) Nach ei-
ner neueren Entscheidung des EuGH ist Behinderung eine Einschr�nkung, die insbesondere auf
physische, geistige oder psychische Beeintr�chtigungen zur�ckzuf�hren ist und die ein Hinder-
nis f�r die Teilhabe des Betreffenden am Berufsleben bildet.13) Da der Begriff der Behinderung
gemeinschaftsweit gleich definiert sein muss, ist diese Entscheidung des EuGH f�r die Ausle-
gung des AGG zu beachten. Nicht chronisch kranke Arbeitnehmer k�nnen sich nicht auf eine
Behinderung berufen.14)

Mit dem Merkmal der sexuellen Identit�t werden homosexuelle M�nner und Frauen ebenso wie
bisexuelle, transsexuelle oder zwischengeschlechtliche Menschen gefasst.15) Der Begriff sexu-
elle Identit�t geht daher wesentlich weiter als der Begriff der sexuellen Orientierung. Im Rah-
men der sexuellen Orientierung bestehen als Teilbereich der sexuellen Identit�t allerdings auch
Orientierungen, die rechtswidrig sind – z.B. P�dophilie, soweit sie ausgelebt wird. Nach der
Zweckbestimmung des Gesetzes sollen Unterschiede aufgrund verschiedener Veranlagungen
aufgehoben werden, um ein gehobenes Maß an Toleranz zu erzeugen. Eine solche Toleranz
ist in Bezug auf rechtswidrige Orientierungen als nicht gew�nscht anzusehen, sodass sexuelle
Ausrichtungen, die strafrechtlich sanktioniert sind, nicht in den Schutzbereich des § 1 fallen
k�nnen.
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Das Merkmal „Alter“ kn�pft an das biologische Alter eines Menschen an. Es geht also sowohl
um den Schutz �lterer Menschen vor einer Benachteiligung gegen�ber j�ngeren, als auch um-
gekehrt, das heißt j�ngeren gegen�ber �lteren. Der EuGH hat das Verbot der Diskriminierung
wegen des Alters als allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts anerkannt.16)

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 30.
2) RL 2000/43/EG, All. EG L 180/22.
3) Vgl. Palandt/Heinrichs, BGB, Anhang zu § 319, Rn. 2.
4) Vgl. Palandt/Heinrichs, a. a.O.; a.A. Nicolai, AGG, Rn. 39.
5) Archiv f�r Sexualwissenschaft, http://www2.hu-berlin.de/sexology/ECD1/index1.htm.
6) Vgl. Annuß, BB 2006, 1629 ff., S. 1630 f.
7) http://de.wikipedia.org/wiki/Religion; vgl. auch BAG, NZA 1995, S. 823 ff.
8) Differenzierend Nicolai, a. a.O., Rn. 43.
9) Art. 14 Europ�ische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die nach Nr. 1

der Erw�gungsgr�nde der RL 2000/78/EG verwirklicht werden soll.
10) Vgl. Annuß, a. a.O., S. 1631.
11) BT-Drucks. 16/1780, S. 31.
12) Nicolai, a. a.O., Rn. 34.
13) EuGH, Urt. v. 11.7. 2006 Rs. C-13/05, ArbRB 2006, S. 258.
14) Siehe Fn. 14.
15) BT-Drucks. 16/1780, S. 31.
16) EuGH v. 22.11.2005, C-144/04 (Rs. Mangold), BB 2005, S. 2748.
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§ 2
Anwendungsbereich

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses Geset-
zes unzul�ssig in Bezug auf:

1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, f�r
den Zugang zu unselbstst�ndiger und selbstst�ndiger Erwerbst�tigkeit, unabh�ngig
von T�tigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie f�r den beruflichen Aufstieg,

2. die Besch�ftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlas-
sungsbedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen Vereinbarun-
gen und Maßnahmen bei der Durchf�hrung und Beendigung eines Besch�ftigungsver-
h�ltnisses sowie beim beruflichen Aufstieg,

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbil-
dung einschließlich der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der
Umschulung sowie der praktischen Berufserfahrung,

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Besch�ftigten- oder Arbeitgebervereini-
gung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe ange-
h�ren, einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen,

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste,
6. die sozialen Verg�nstigungen,
7. die Bildung,
8. den Zugang zu und die Versorgung mit G�tern und Dienstleistungen, die der �ffent-

lichkeit zur Verf�gung stehen, einschließlich von Wohnraum.

(2) F�r Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten Buches Sozialge-
setzbuch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. F�r die betriebliche Altersvor-
sorge gilt das Betriebsrentengesetz.

(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbehandlung
wird durch dieses Gesetz nicht ber�hrt. Dies gilt auch f�r �ffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten, die dem Schutz bestimmter Personengruppen dienen.

(4) F�r K�ndigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und be-
sonderen K�ndigungsschutz.

Abs. 1 bestimmt – in Verbindung mit den Vorschriften der Abschn. 2 bis 5 – den sachlichen
Anwendungsbereich des Gesetzes.

Nr. 1 nennt den Zugang zu unselbstst�ndiger und selbstst�ndiger Erwerbst�tigkeit unabh�ngig
von T�tigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie den beruflichen Aufstieg und betont auf-
grund der besonderen Bedeutung Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen. Daran zeigt
sich, dass bereits das Bewerbungsverfahren ab der Stellenausschreibung umfasst ist.1)

Der Begriff der Vereinbarung in § 2 Abs.1 Nr. 2 ist weit zu verstehen. Er erfasst vertragliche
Regelungen zwischen Arbeitgeber und Besch�ftigten ebenso wie Vereinbarungen mit Arbeit-
nehmervertretungen sowie Tarifvertr�ge und vergleichbare kollektive Regelungen. Das ent-
spricht den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben und der Rechtsprechung des Europ�ischen Ge-
richtshofs.2) Es spielt keine Rolle, ob der Arbeitgeber Partei der kollektivrechtlichen Regelung
ist; erfasst wird daher auch ein Verbandstarifvertrag, der f�r den Arbeitgeber Tarifgeltung be-
sitzt.3) Angesichts des weiten Verst�ndnisses der Norm wird es keine arbeitsrechtliche Maßnah-
me geben, die nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes f�llt.4) Das gilt auch f�r arbeitge-
berseitige Maßnahmen im Rahmen einer K�ndigung.
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Die Nrn. 5 bis 7 gelten nicht nur f�r Besch�ftigung und Beruf, sondern auch f�r den Sozial-
schutz, soziale Verg�nstigungen und Bildung. Im Rahmen der Nr. 8 wird es meist um privat-
rechtlich zu beurteilende Schuldverh�ltnisse gehen. Der Begriff der Dienstleistung ist weit zu
fassen, er geht �ber den Dienst- und Werkvertrag des BGB hinaus. Solche Dienstleistungen ste-
hen der �ffentlichkeit zur Verf�gung, wenn ein Angebot �ber ein Medium publiziert wird –
z.B. Zeitung, Internet, aber auch Schaufensterauslagen. Es kommt nicht darauf an, wie groß
die angesprochene �ffentlichkeit ist, sondern nur darauf, dass die Erkl�rung �ber die Sph�re
des Anbieters hinaus gelangt ist.5)

F�r die betriebliche Altersversorgung soll gem�ß Abs. 2 Satz 2 das Betriebsrentengesetz gelten.
Allerdings hat das BAG mit Vorlagebeschluss vom 27.6. 2006 dem EuGH die Frage vorgelegt,
ob eine Altersabstandklausel im Rahmen der betrieblichen Hinterbliebenenversorgung gegen
EU-Recht verst�ßt, indem die Regelung eine Diskriminierung wegen des Alters sein k�nnte.6)

Abs. 3 stellt klar, dass das AGG keine abschließende Regelung des Schutzes vor Benachteili-
gung darstellt. Benachteiligungsverbote oder Gleichbehandlungsgebote, die auf anderen
Rechtsvorschriften oder arbeitsrechtlichen Grunds�tzen beruhen, finden Geltung neben dem
AGG. Zu erw�hnen ist hier vor allem die Vorschrift des § 81 Abs. 2 Satz 1 SGB IX zum Schutz
der schwerbehinderten Besch�ftigten.7)

Nach Abs. 4 gelten f�r K�ndigungen ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und
besonderen K�ndigungsschutz. Mit der Begrifflichkeit sind die arbeitsrechtlichen Regelungen
zum K�ndigungsschutz und nicht etwa s�mtliche zivilrechtlichen K�ndigungsf�lle gemeint.
Das ergibt sich aus der Begr�ndung des Gesetzes, wonach Abs. 4 klarstellen soll, dass die Vor-
schriften des K�ndigungsschutzes unber�hrt bleiben und verdeutlichen soll, dass Rechtsstreitig-
keiten infolge einer K�ndigung weiterhin nach dem K�ndigungsschutzgesetz zu entscheiden
sein werden.8) Allerdings fallen arbeitgeberseitige K�ndigungen als „Maßnahme bei Beendi-
gung eines Arbeitsverh�ltnisses“ in den Geltungsbereich des arbeitsrechtlichen Teils des AGG.
Es liegt somit ein Widerspruch zu § 2 Abs. 1 Nr. 2 vor. Da § 2 Abs. 4 gemeinschaftswidrig sein
d�rfte, muss die Vorschrift richtlinienkonform ausgelegt werden. Danach gilt Folgendes: Unter-
f�llt das betroffene Arbeitsverh�ltnis dem K�ndigungsschutzgesetz (KSchG), so kommt es zu-
n�chst auf das Vorliegen eines K�ndigungsgrundes an; die Wertungen des AGG k�nnen dann
im Rahmen des K�ndigungsgrundes relevant werden. F�llt das Besch�ftigungsverh�ltnis nicht
in den Bereich des KSchG, wird man die Wertungen des AGG bei Pr�fung des Verstoßes gegen
ein gesetzliches Verbot oder in Bezug auf einen Verstoß gegen Treu und Glauben einfließen
lassen.9)

1) Nicolai, a. a.O., Rn. 190.
2) EuGH v. 27.10.1993 – C-127/92, NZA 1994, 797 ff.; vgl. Löwisch, DB 2006, S. 1729 ff.
3) Richardi, NZA 2006, S. 881 ff.
4) Vgl. Besgen, B+P 8, Info zu Heft 8, S. 3.
5) BT-Drucks. 16/1780, S. 32.
6) BAG, Vorlagebeschluss vom 27.6. 2006–3 AZR 352/05, PM Nr. 43 v. 27. 6.2006.
7) Vgl. hierzu Düwell, BB 2006, 1741 ff.
8) BT-Drucks. 16/1780, S. 32.
9) Nicolai, a. a.O., Rn. 194 f.; vgl. auch ausf�hrlich Bayreuther, DB 2006, S. 1842 ff.; differenzierend Diller/

Krieger/Arnold, NZA 2006, S. 887 ff.; a.A. Willemsen/Schweibert, NJW 2006, S. 2583 ff.
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§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes eine weniger g�nstige Behandlung erf�hrt, als eine andere Person in ei-
ner vergleichbaren Situation erf�hrt, erfahren hat oder erfahren w�rde. Eine unmittelba-
re Benachteiligung wegen des Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im
Falle einer ung�nstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutter-
schaft vor.

(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vor-
schriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genannten Grundes ge-
gen�ber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen k�nnen, es sei denn, die
betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtm�ßiges Ziel
sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und er-
forderlich.

(3) Eine Bel�stigung ist eine Benachteiligung, wenn unerw�nschte Verhaltensweisen, die
mit einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken,
dass die W�rde der betreffenden Person verletzt und ein von Einsch�chterungen, Anfein-
dungen, Erniedrigungen, Entw�rdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld
geschaffen wird.

(4) Eine sexuelle Bel�stigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4,
wenn ein unerw�nschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerw�nschte sexuelle
Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte k�rperliche Ber�hrungen,
Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerw�nschtes Zeigen und sichtbares Anbringen
von pornografischen Darstellungen geh�ren, bezweckt oder bewirkt, dass die W�rde der
betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einsch�chterungen, Anfein-
dungen, Erniedrigungen, Entw�rdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld
geschaffen wird.

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 genannten Grund
gilt als Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4
insbesondere vor, wenn jemand eine Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Be-
sch�ftigten oder eine Besch�ftigte wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt
oder benachteiligen kann.

Die Begriffsbestimmungen des § 3 wurden weitgehend w�rtlich aus den Richtlinien �bernom-
men. Das AGG definiert vier Grundformen der Benachteiligung.

Die unmittelbare Benachteiligung des Abs. 1 ist die direkteste Form der Benachteiligung. Die
betroffene Person muss wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt werden. Nicht er-
forderlich ist, dass der Benachteiligte tats�chlich schlechter behandelt wird als eine real existie-
rende dritte Person. Fehlt eine Vergleichperson, ist eine hypothetische Vergleichsbetrachtung
anzustellen.1) Das ergibt sich bereits aus dem Gesetzeswortlaut.

Die unmittelbare Benachteiligung muss entweder noch andauern oder bereits abgeschlossen
sein. Ferner soll es ausreichen, wenn eine hinreichend konkrete Gefahr besteht, dass eine Be-
nachteiligung eintritt. Das Bestehen einer hinreichend konkreten Gefahr soll eine Wiederho-
lungsgefahr oder eine ernsthafte Erstbegehungsgefahr voraussetzen. Eine lediglich abstrakte
Gefahr l�st keine Anspr�che aus.2) Die Gesetzesbegr�ndung deckt sich allerdings nicht mit
dem Wortlaut des Gesetzes. Nach dem Wortlaut muss der Betroffene eine unmittelbare Be-
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nachteiligung erfahren. Das schließt eine Benachteiligung, die bereits abgeschlossen ist, ebenso
aus wie eine noch bevorstehende Gefahr.3)

Satz 2 des Abs. 1 enth�lt eine Sonderregelung f�r geschlechtsbedingte Diskriminierungen. Die
Gesetzesbegr�ndung4) nimmt dabei Bezug auf die Rechtsprechung des EuGH.5) Daraus ergibt
sich, dass nicht jede Benachteiligung gemeint ist, die sich aus dem Umstand der Mutterschaft
ergibt, sondern nur um solche Benachteiligungen, die an den biologisch bedingten Schutz der
Mutter vor und nach der Geburt eines Kindes, also den Mutterschaftsurlaub bzw. den Mutter-
schutz im Sinne des MuSchG ankn�pft.6)

Bei der mittelbaren Diskriminierung des Abs. 2 ist das unzul�ssige Differenzierungsmerkmal
im Sinne des § 1 nicht das Entscheidungskriterium f�r die personelle Maßnahme, die Diskrimi-
nierung ergibt sich erst als faktische Folge.7) Ein Beispiel l�sst sich der Rechtsprechung des
BAG zu § 611a BGB in Bezug auf Diskriminierung nach dem Geschlecht entnehmen.8) Ent-
scheidend ist, ob sich eine neutrale Regelung, Maßnahme bzw. Verhaltensweise so auswirkt,
dass Angeh�rige einzelner Gruppen, die ein Diskriminierungsmerkmal erf�llen, ung�nstiger be-
handelt werden k�nnen.9)

Die Formulierung im Gesetz, dass eine mittelbare Benachteiligung vorliegen kann, wenn be-
stimmte Vorschriften Personen benachteiligen können, l�sst darauf schließen, dass eine tats�ch-
liche Benachteiligung nicht vorliegen muss. Es d�rfte allerdings erforderlich sein, dass die Re-
gel tats�chlich und nicht nur potenziell geeignet ist, die gesch�tzte Gruppe zu benachteiligen.10)

Eine mittelbare Benachteiligung liegt nicht vor, wenn ein sachlicher Grund die Ungleichbe-
handlung rechtfertigt und die eingesetzten Mittel erforderlich und angemessen sind. Selbst
wenn sich eine Regelung nachteilig auf Angeh�rige einer oder mehrerer Gruppen, die ein Dis-
kriminierungsmerkmal nach § 1 erf�llen, auswirkt, liegt zun�chst nur eine mittelbare Ungleich-
behandlung und nicht bereits eine mittelbare Benachteiligung vor. Bereits bei der Feststellung,
ob tatbestandlich eine mittelbare Benachteiligung vorliegt, ist zu pr�fen, ob sachlich rechtferti-
gende Gr�nde vorliegen. Auf die weiteren speziellen Rechtfertigungsgr�nde des Gesetzes
kommt es dann regelm�ßig nicht mehr an. Der EuGH hat in einem aktuellen Urteil entschieden,
dass Frauen im Regelfall nicht mittelbar diskriminiert werden, wenn sich ihr Verg�tung nach
den Dienstjahren beim Arbeitgeber richtet.11)

Die Bel�stigung stellt nicht auf die Benachteiligung ab, sondern auf den Angriff auf die Pers�n-
lichkeit. Im Gegensatz zur unmittelbaren und mittelbaren Benachteiligung m�ssen deshalb auch
keine Vergleichsgruppen gebildet werden.12) Die Begrifflichkeit ist eng gefasst. Es ist nicht nur
ein die W�rde des Betreffenden verletzendes Verhalten notwendig, zus�tzlich ist erforderlich,
dass mit diesem Verhalten ein feindliches Umfeld bezweckt oder bewirkt wird.13) Bereits eine
einmalige Handlung reicht aus. Die Unerw�nschtheit der Verhaltensweise muss nicht bereits
vorher ausdr�cklich den Bel�stigenden gegen�ber zum Ausdruck gebracht worden sein.14) So-
genanntes Mobbing kann eine Bel�stigung im Sinne des Abs. 3 darstellen, soweit ein Zusam-
menhang mit einem Merkmal des § 1 AGG besteht.15) Geringf�gige Beeintr�chtigungen stellen
keine Bel�stigung im Sinne der Norm dar.16)

Die sexuelle Bel�stigung im Sinne des Abs. 4 war bereits im nun aufgehobenen Besch�ftigten-
schutzgesetz geregelt. Es muss sich um ein unerw�nschtes sexuell bestimmtes Verhalten han-
deln. Dabei ist das Verhalten aus der Sicht eines objektiven Betrachters zu w�rdigen.17) Im Ge-
gensatz zu Abs. 3 ist nicht erforderlich, dass ein feindliches Umfeld geschaffen wird.18) Das
gesetzliche Verbot der sexuellen Bel�stigung bezieht sich auf die § 2 Abs. 1 Nr.1–4 AGG, also
auf Arbeits- und Besch�ftigungsverh�ltnisse sowie bei Gewerkschaften, Arbeitgebervereinigun-
gen, Berufsverb�nden und bei der Berufsbildung. Im allgemein zivilrechtlichen Bereich kann
eine sexuelle Bel�stigung allerdings eine Bel�stigung im Sinne des § 3 Abs. 3 AGG darstellen
– dazu ist jedoch dann auch die Schaffung eines feindlichen Umfeldes erforderlich.
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In § 3 Abs. 5 AGG ist die Legaldefinition einer Anweisung zur Benachteiligung in Bezug auf
§ 2 Abs.1. Nr.1–4 niedergelegt. Die Anweisung zur Benachteiligung ist der Benachteiligung
der Abs�tze 1–4 gleichgestellt. Die Anweisung muss vors�tzlich erfolgen; es ist nicht erforder-
lich, dass der Anweisende sich der Verbotswidrigkeit der Handlung bewusst ist.19) Eine Anwei-
sung im Sinne des § 3 Abs. 5 AGG kommt nur in Betracht bei Ausnutzung eines Weisungsver-
h�ltnisses, d. h. der Anweisende muss rechtlich befugt sein, von dem Angewiesenen ein
bestimmtes Verhalten zu verlangen.20) Es muss sich also bei dem Anweisenden um den Arbeit-
geber oder einen Vorgesetzten handeln. F�r die Verwirklichung des Tatbestandes ist es nicht
erforderlich, dass die Anweisung tats�chlich ausgef�hrt wird.21)

1) Annuß, a. a.O., S. 1631.
2) BT-Drucks. 16/1780, S. 32; differenzierend Nicolai, a. a.O., Rn. 58.
3) So auch Annuß, a. a.O., S. 1631.
4) BT-Drucks. 16/1780, S. 32.
5) EuGH v. 8.11.1990 – C 177/88 (Rs. Dekker), NZA 1991, 171 ff.
6) Vgl. Nicolai, a. a.O., Rn. 59.
7) Besgen, a. a.O., S. 4.
8) Vgl. Palandt/Weidenkaff, BGB, § 611a, Rn. 9.
9) Nicolai, a. a.O., Rn. 63.

10) Nicolai, a. a.O., Rn. 71.
11) EuGH v. 3.10.2006, C-17/05 (Cadman), http://curia.europa.eu.
12) Besgen, a. a.O., S. 4.
13) Vgl. Annuß, a. a.O., S. 1632.
14) BT-Drucks. 16/1780, S. 33.
15) Besgen, a. a.O., S. 4/5.
16) BT-Drucks. 16/1780, S. 33.
17) Vgl. Nicolai, a. a.O., Rn. 80.
18) Annuß, a. a.O., S. 1632.
19) BT-Drucks. 16/1780, S. 33.
20) Annuß, a. a.O., S. 1632; Besgen, a. a.O., S. 4.
21) BT-Drucks. 16/1780, S. 33.
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§ 4
Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gr�nde

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 genannten Gr�nde,
so kann diese unterschiedliche Behandlung nach den §§ 8 bis 10 und 20 nur
gerechtfertigt werden, wenn sich die Rechtfertigung auf alle diese Gr�nde erstreckt, de-
rentwegen die unterschiedliche Behandlung erfolgt.

Die Vorschrift regelt die M�glichkeiten der Mehrfachdiskriminierung und stellt klar, dass jede
einzelne Ungleichbehandlung gerechtfertigt sein muss. Die Regelung ber�cksichtigt den Um-
stand, dass bestimmte Personengruppen typischerweise der Gefahr der Benachteiligung aus
mehreren nach § 1 unzul�ssigen Gr�nden ausgesetzt sind.1)

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 33.
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§ 5
Positive Maßnahmen

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gr�nde ist eine unterschiedli-
che Behandlung auch zul�ssig, wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen be-
stehende Nachteile wegen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen
werden sollen.

Nach der Vorschrift ist eine Ungleichbehandlung zul�ssig, wenn dadurch bestehende Nachteile
tats�chlicher oder struktureller Art wegen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder aus-
geglichen werden sollen. Zul�ssig sind gezielte Maßnahmen zur F�rderung bisher benachteilig-
ter Gruppen durch den Gesetzgeber, aber auch durch den Arbeitgeber, durch Tarifvertrags- und
Betriebspartner und durch die Parteien eines privatrechtlichen Vertrags.1)

Voraussetzung ist, dass f�r eine bestimmte Gruppe, die in den Schutzbereich des § 1 AGG f�llt,
Nachteile bestehen. Entschieden wurde das in der Vergangenheit bez�glich der Benachteili-
gung von Frauen (Frauenquoten). Der EuGH hat dazu aufgef�hrt, dass eine positive Ungleich-
behandlung zul�ssig, als Ausnahmetatbestand aber eng auszulegen sei.2) Diese enge Auslegung
muss auch § 5 AGG erfahren. Erforderlich ist, dass derjenige, der sich auf die Vorschrift beruft,
die tats�chlich bestehenden Nachteile darlegen kann.3)

Die Maßnahmen, die dann getroffen werden k�nnen, m�ssen geeignet und angemessen sein. Da
die Bevorzugung einer bestimmten Gruppe zur Benachteiligung anderer Gruppen f�hrt, kann
eine ungeeignete bzw. unangemessene Maßnahme dazu f�hren, dass die nun benachteiligte
Gruppe sich gegebenenfalls auf eine Benachteiligung wegen eines der in § 1 genannten Merk-
males berufen kann.

Die Anwendung dieser Vorschrift durch den Arbeitgeber oder Anbieter ist problematisch. Die
Regelung d�rfte nicht mit den europ�ischen Richtlinien vereinbar sein, da die Richtlinien das
Recht zu positiven Maßnahmen allein den Mitgliedstaaten selbst einr�umen.4)

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 34.
2) EuGH v. 17.10.1995 – C-450/93 – Kalanke –, NZA 1995, S. 1095 ff.
3) Nicolai, a. a.O., Rn. 96.
4) Annuß, a. a.O., S. 1634.
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ABSCHNITT 2
Schutz der Besch�ftigten vor Benachteiligung

UNTERABSCHNITT 1
Verbot der Benachteiligung

§ 6
Pers�nlicher Anwendungsbereich

(1) Besch�ftigte im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Besch�ftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstst�ndigkeit als arbeitnehmer�hnli-

che Personen anzusehen sind; zu diesen geh�ren auch die in Heimarbeit Besch�ftigten
und die ihnen Gleichgestellten.

Als Besch�ftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber f�r ein Besch�ftigungsver-
h�ltnis sowie die Personen, deren Besch�ftigungsverh�ltnis beendet ist.

(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Abschnitts sind na-
t�rliche und juristische Personen sowie rechtsf�hige Personengesellschaften, die Personen
nach Absatz 1 besch�ftigen. Werden Besch�ftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung �ber-
lassen, so gilt auch dieser als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. F�r die in Heimar-
beit Besch�ftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitgebers der
Auftraggeber oder Zwischenmeister.

(3) Soweit es die Bedingungen f�r den Zugang zur Erwerbst�tigkeit sowie den beruflichen
Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts f�r Selbstst�ndige und Organ-
mitglieder, insbesondere Gesch�ftsf�hrer oder Gesch�ftsf�hrerinnen und Vorst�nde, ent-
sprechend.

Unter den Begriff der Besch�ftigten aus Abs. 1 sind alle Besch�ftigten in der Privatwirtschaft
und im �ffentlichen Dienst erfasst. Sonderregelungen bestehen f�r Beamte, Richter und Zivil-
dienstleistende in § 24 AGG. Auf den Schutz k�nnen sich Arbeitnehmer, Auszubildende und
andere zur Berufsbildung Besch�ftigte wie Volont�re und Praktikanten berufen, arbeitnehmer-
�hnliche Personen nach der Definition des § 5 ArbGG sowie Personen, denen nach dem
SGB IX eine arbeitnehmer�hnlich Stellung zukommt, Heimarbeiter, aber auch Bewerber und
ausgeschiedene Arbeitnehmer, soweit es um nachwirkende Folgen aus einem bereits beendeten
Arbeitsverh�ltnis geht.1)

Der Arbeitgeberbegriff des § 6 Abs. 2 AGG weicht vom allgemeinen Arbeitgeberbegriff ab, da
Personen umfasst sind, die arbeitnehmer�hnliche Personen oder freie Mitarbeiter besch�fti-
gen.2) Nach Satz 2 des Abs. 2 ist im Bereich der Arbeitnehmer�berlassung auch der Entleiher
als Arbeitgeber anzusehen. Allerdings wird das nicht dazu f�hren, dass Leiharbeitnehmer sich
auf Benachteiligungen wegen unterschiedlicher Bezahlung wegen eines Grundes nach § 1
AGG berufen k�nnen, wenn f�r sie in Abweichung vom equal-pay-treatment Gebot ein Tarif-
vertrag gilt.3)
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Nach Abs. 3 der Vorschrift sind auch Selbstst�ndige und Organmitglieder vom pers�nlichen
Anwendungsbereich des Gesetzes umfasst, soweit es sich um den Zugang zur Erwerbst�tigkeit
handelt oder um den beruflichen Aufstieg. Der Geltungsbereich ist damit eingeschr�nkt.

1) Nicolai, a. a.O., Rn. 169.
2) Nicolai, a. a.O., Rn. 182 ff..
3) Nicolai, a. a.O., Rn. 187.

20

§ 6 AGG



§ 7
Benachteiligungsverbot

(1) Besch�ftigte d�rfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt werden;
dies gilt auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1
genannten Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt.

(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsverbot des Absatzes
1 verstoßen, sind unwirksam.

(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Besch�ftigte ist eine Ver-
letzung vertraglicher Pflichten.

§ 7 Abs. 1 stellt das zentrale Verbot der Benachteiligung in Besch�ftigung und Beruf dar. Ein
Besch�ftigter darf nicht wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes benachteiligt werden. Ob-
jektiv muss der Benachteiligte das Merkmal aus § 1 nicht aufweisen; es gen�gt, wenn der Be-
nachteiligende das Merkmal bei dem Betroffenen annimmt. Es reicht somit allein die gesetzes-
feindliche Gesinnung aus, um die Voraussetzungen des § 7 zu schaffen.

Gem�ß Abs. 2 handelt es sich um ein generelles, nicht abdingbares Verbot der Benachteiligung
aus den in § 1 genannten Gr�nden. Alle gegen das Benachteiligungsverbot verstoßende Rechts-
gesch�fte sind unheilbar nichtig, § 7 Abs. 1 AGG i.V.m. § 134 BGB. Darunter f�llt auch ein
Verzicht des Benachteiligten, da ein solcher Verzicht schuldrechtlich einen Vertrag gem�ß
§ 397 BGB voraussetzt. Die Regelung des Abs. 2 entspricht der st�ndigen Rechtsprechung des
BAG, wonach eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots die Unwirksamkeit der diskrimi-
nierenden Regelung nach sich zieht.1)

Abs. 3 ist eine rein deklaratorische Feststellung. Damit sind die Vorschriften des Leistungsst�-
rungsrechts des BGB anwendbar.2)

1) Vgl. Willemsen/Schweibert, NJW 2006, S. 2583 ff., 2588; BAG NZA 1994, S. 125.
2) BT-Drucks. 16/1780, S. 34.
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§ 8
Zul�ssige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher Anforderungen

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes ist zul�ssig,
wenn dieser Grund wegen der Art der auszu�benden T�tigkeit oder der Bedingungen ih-
rer Aus�bung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, so-
fern der Zweck rechtm�ßig und die Anforderung angemessen ist.

(2) Die Vereinbarung einer geringeren Verg�tung f�r gleiche oder gleichwertige Arbeit
wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass wegen eines
in § 1 genannten Grundes besondere Schutzvorschriften gelten.

Nach Abs. 1 ist eine unterschiedliche Behandlung zul�ssig, wenn sie wegen der Art der auszu-
�benden T�tigkeit oder der Bedingungen ihrer Aus�bung eine wesentliche und entscheidende
berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtm�ßig und die Anforderung angemes-
sen ist. Eine unterschiedliche Behandlung ist dann zul�ssig, wenn dies wegen anerkennenswer-
ter Arbeitgeberinteressen geboten ist. Hat sich der Arbeitgeber auf ein bestimmtes Marktseg-
ment spezialisiert, darf er die Besch�ftigten entsprechend dieser Zielausrichtung seines
Unternehmens zusammenstellen und suchen. Die Unternehmensphilosophie kann deshalb �ber
die Belegschaftsstruktur entscheiden, wenn dieses Ziel nur ernsthaft verfolgt wird.1) Das gilt al-
lerdings nur soweit, als mit der Philosophie nicht tradierte Rollenbilder �bernommen werden,
die durch das AGG gerade �berwunden werden sollen.2) Im Ergebnis ist danach zu entschei-
den, in welcher Intensit�t die Arbeitgeberinteressen ber�hrt werden. Ein Totalausfall eines Ge-
sch�ftszweigs ist einem Arbeitgeber nicht zumutbar.3) Insoweit kann er zum Beispiel nicht ver-
pflichtet sein, eine Frau als Handelsvertreterin in islamisch gepr�gten L�ndern einzusetzen, da
eine Frau als Verhandlungspartnerin dort grunds�tzlich abgelehnt wird.

Eine unterschiedliche Behandlung aufgrund des Geschlechts war bislang nur zul�ssig, soweit es
sich bei dem Merkmal um eine unverzichtbare Voraussetzung f�r die betreffende T�tigkeit han-
delte, § 611a Abs. 1 BGB. Das ist bei bestimmten Besch�ftigungen vorgegeben, so pr�sentiert
ein m�nnliches Model Herrenmoden und ein weibliches Model Damenmoden. Ebenso ist eine
unterschiedliche Behandlung aufgrund des Geschlechts zul�ssig, wenn es z.B. um den Verkauf
von Damen-Dessous geht.4) Eine geschlechtsbedingte Ungleichbehandlung ist danach m�glich,
wenn die T�tigkeit geschlechtsspezifisch ausgerichtet ist.5) Ob eine Ungleichbehandlung auch
m�glich ist, wenn die Zielsetzung des Unternehmens auf Angeh�rige eines Geschlechts ausge-
richtet sind,6) ist fraglich. Es muss sich in jedem Falle um das eigentliche Unternehmenskon-
zept und den Unternehmenszweck handeln, eine nur locker avisierte Ausrichtung reicht nicht
aus. Eine ungerechtfertige Benachteiligung w�re demnach die Ablehnung eines m�nnlichen
Stellenbewerbers auf eine Stelle als Unternehmensberater mit der Begr�ndung, das Team be-
st�nde ausschließlich aus Frauen und man wolle vorrangig Frauen als Kunden ansprechen.

F�r T�tigkeiten, die mit k�rperlichen Anstrengungen verbunden sind und die der Bewerber we-
gen seiner Behinderung nicht ordnungsgem�ß verrichten kann, kann der Arbeitgeber einen
nicht behinderten Arbeitnehmer heranziehen. Der Arbeitgeber ist jedoch verpflichtet, durch ge-
eignete Hilfsmittel eine Besch�ftigung trotz der Behinderung zu erm�glichen; allerdings ist die-
ser Verpflichtung eine Grenze gesetzt, sobald der Arbeitgeber hier unverh�ltnism�ßige Auf-
wendungen t�tigen muss.7) Die Frage nach einer Schwerbehinderten-Eigenschaft ist bei
Einstellung unzul�ssig, soweit es sich um eine pauschale Frage handelt. Zul�ssig ist es jedoch,
sich danach zu erkundigen, ob der Bewerber die Aufgabe k�rperlich und geistig erf�llen kann
oder ob konkrete Hindernisse, z.B. Behinderungen entgegenstehen.8)

23

AGG § 8



Eine Ungleichbehandlung aufgrund der Rasse / Ethnie kann gerechtfertigt sein, wenn die Zuge-
h�rigkeit zu einer bestimmten Ethnie nach der Art der T�tigkeit oder der Bedingungen ihrer
Aus�bung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt. Das kann der
Fall sein bei bestimmten Unternehmenskonzepten und um einen bestimmten Kundenkreis bes-
ser zu betreuen.9) Ein Bewerber darf nicht deshalb benachteiligt werden, weil Kunden mit ge-
wissen ethnischen Gruppen nicht gerne verkehren. Kundenerwartungen stellen keine wesentli-
che und entscheidende berufliche Anforderung dar.10) Anforderungen an ein bestimmtes
�ußeres oder eine bestimmte Kleidung k�nnen eine unzul�ssige Benachteiligung aus ethni-
schen Gr�nden darstellen, soweit Angeh�rige einer bestimmten ethnischen Gruppe diese Klei-
dung seltener tragen und wenn es f�r die Anforderung keinen rechtfertigenden Grund gibt.11)

In Bezug auf die sexuelle Identit�t kann eine personenbedingte K�ndigung gerechtfertigt sein,
wenn der Wechsel des Geschlechts dazu f�hrt, dass eine berechtigte Anforderung des Arbeitge-
bers an den oder die Besch�ftigte nicht mehr erf�llt werden kann.12) Keine unmittelbare Be-
nachteiligung wegen der sexuellen Identit�t liegt vor, wenn der Arbeitgeber Leistungen oder
Vorteile an den Ehestand kn�pft und damit Besch�ftigte, die in einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft leben, ausschließt. Betroffen sind in diesem Fall nicht nur homosexuelle Lebensge-
meinschaften, sondern auch heterosexuelle Lebensgemeinschaften.13)

Insgesamt wird man eher mit einer restriktiven Auslegung des Tatbestands durch die Gerichte
zu rechnen haben.14)

Abs. 2 greift den Grundsatz der Entgeltgleichheit bez�glich des Geschlechts in § 612 Abs. 3
BGB auf. Dieser Anspruch wird nun auf alle in § 1 genannten Merkmale erstreckt.15)

1) Besgen, a. a.O., S. 6.
2) Annuß, a. a.O., S. 1633.
3) Vgl. Wisskirchen, DB 2006, S. 1491 ff., 1492.
4) Vgl. Palandt/Weidenkaff, § 611a BGB, Rn. 13.
5) Nicolai, a. a.O., Rn. 238 m.w.N.
6) So Nicolai, a. a.O., Rn. 238.
7) Wisskirchen, a. a.O., S. 1492:
8) Nicolai, a. a.O., Rn. 398 ff.
9) Vgl. Nicolai, a. a.O., Rn. 267.

10) Wisskirchen, a. a.O., S. 1493; Nicolai, a. a.O., Rn. 402.
11) Nicolai, a. a. O, Rn. 407.
12) Nicolai, a. a.O., Rn. 415.
13) Nicolai, a. a.O., Rn. 421.
14) Willemsen/Schweibert, a. a.O., S. 2585.
15) BT-Drucks. 16/1780, S. 35.
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§ 9
Zul�ssige unterschiedliche Behandlung wegen der

Religion oder Weltanschauung

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der
Weltanschauung bei der Besch�ftigung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zuge-
ordneten Einrichtungen ohne R�cksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen,
die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe
machen, auch zul�ssig, wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschauung unter Beach-
tung des Selbstverst�ndnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im
Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der T�tigkeit eine gerechtfer-
tigte berufliche Anforderung darstellt.

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschau-
ung ber�hrt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der ih-
nen zugeordneten Einrichtungen ohne R�cksicht auf ihre Rechtsform oder der Verei-
nigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur
Aufgabe machen, von ihren Besch�ftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne
ihres jeweiligen Selbstverst�ndnisses verlangen zu k�nnen.

Die Vorschrift ist als sogenannte Kirchenklausel bekannt. Generell ist es so, dass Religionsge-
meinschaften berechtigt sind, besondere Loyalit�tspflichten und Anforderungen festzulegen.
Den Mitgliedstaaten ist nach der Richtlinie 2000/78/EG ausdr�cklich das Recht einger�umt
worden, bereits geltende Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten beizubehalten, nach denen ei-
ne unterschiedliche Behandlung zul�ssig ist, wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschau-
ung unter Beachtung des Selbstverst�ndnisses nach der Art der T�tigkeit eine gerechtfertigte
berufliche Anforderung darstellt. Die Klausel gew�hrleistet, dass die kirchlichen Einrichtungen
ihre Einstellungskriterien auch weiter an der Religionszugeh�rigkeit der Besch�ftigten ausrich-
ten k�nnen und eine Einstellung von Andersgl�ubigen ablehnen k�nnen. Dieses Recht steht
aber nur den in § 9 erw�hnten Einrichtungen zu. Das BAG hat entschieden, dass ein Warenhaus
nicht berechtigt ist, einer Besch�ftigten zu k�ndigen, die ein Kopftuch aus religi�sen Gr�nden
tr�gt.1)

Nach Abs. 1 ist erforderlich, dass es sich nach der Art der T�tigkeit um eine gerechtfertigte be-
rufliche Anforderung handeln muss. Bei Positionen, die nach außen nicht in Erscheinung treten
und bei denen der Besch�ftigte nach Art der auszu�benden T�tigkeit in keinster Weise mit dem
intellektuellen Gehalt der Botschaft der Religionsgemeinschaft oder Vereinigung in Ber�hrung
kommt (Beispiel Reinigungspersonal), gilt § 9 AGG nicht.

Der Begriff der Religionsgemeinschaft wird im Gesetz nicht definiert, ist aber in dem gleichen
Sinne zu verstehen wie der Begriff der Religionsgesellschaft in Art. 137 WRV. § 9 AGG gilt
daher vor allem f�r Kirchen und die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne R�cksicht auf
die Rechtsform. Auf § 9 k�nnen sich auch Vereinigungen berufen, die sich die Pflege einer Re-
ligion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen. Daher sind auch konfessionelle Vereinigun-
gen erfasst, die staatskirchenrechtlich nicht einer Kirche zugeordnet sind, sondern ausschließ-
lich aufgrund ihrer Zweckbestimmung eine Religion oder Weltanschauung gemeinschaftlich
pflegen.2) Der Begriff ist nicht deckungsgleich mit dem Begriff des Tendenzbetriebes in § 118
I BetrVG, da § 9 AGG darauf abzielt, dass sich die gesch�tzten Vereinigungen unmittelbar mit
der Pflege einer Religion oder Weltanschauung befassen m�ssen.3)

Abs. 2 gesteht den Adressaten des Abs.1 zu, von ihren Besch�ftigten ein loyales und aufrichti-
ges Verhalten im Sinne des jeweiligen Selbstverst�ndnisses verlangen zu k�nnen. Verst�ße ge-
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gen solche Verhaltenspflichten k�nnen eine verhaltens- oder personenbedingte K�ndigung
rechtfertigen. Die bisherige Rechtsprechung des BAG zu diesem Themenkreis wird daher Be-
stand haben.

1) BAG, NZA 2003, S. 483.
2) Richardi, a. a.O., S. 885.
3) Nicolai, a. a.O., Rn. 363.
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§ 10
Zul�ssige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch zul�ssig,
wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mit-
tel zur Erreichung dieses Ziels m�ssen angemessen und erforderlich sein. Derartige unter-
schiedliche Behandlungen k�nnen insbesondere Folgendes einschließen:

1. die Festlegung besonderer Bedingungen f�r den Zugang zur Besch�ftigung und zur
beruflichen Bildung sowie besonderer Besch�ftigungs- und Arbeitsbedingungen, ein-
schließlich der Bedingungen f�r Entlohnung und Beendigung des Besch�ftigungsver-
h�ltnisses, um die berufliche Eingliederung von Jugendlichen, �lteren Besch�ftigten
und Personen mit F�rsorgepflichten zu f�rdern oder ihren Schutz sicherzustellen,

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder das
Dienstalter f�r den Zugang zur Besch�ftigung oder f�r bestimmte mit der Besch�fti-
gung verbundene Vorteile,

3. die Festsetzung eines H�chstalters f�r die Einstellung aufgrund der spezifischen Aus-
bildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder aufgrund der Notwen-
digkeit einer angemessenen Besch�ftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand,

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicher-
heit als Voraussetzung f�r die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von
Leistungen bei Invalidit�t einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgren-
zen im Rahmen dieser Systeme f�r bestimmte Besch�ftigte oder Gruppen von Be-
sch�ftigten und die Verwendung von Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme f�r
versicherungsmathematische Berechnungen,

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Besch�ftigungsverh�ltnisses ohne K�ndi-
gung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder die Besch�ftigte eine Rente wegen
Alters beantragen kann; § 41 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unber�hrt,

6. eine Ber�cksichtigung des Alters bei der Sozialauswahl anl�sslich einer betriebsbe-
dingten K�ndigung im Sinne des § 1 des K�ndigungsschutzgesetzes, soweit dem Alter
kein genereller Vorrang gegen�ber anderen Auswahlkriterien zukommt, sondern die
Besonderheiten des Einzelfalls und die individuellen Unterschiede zwischen den ver-
gleichbaren Besch�ftigten, insbesondere die Chancen auf dem Arbeitsmarkt entschei-
den,

7. die individual- oder kollektivrechtliche Vereinbarung der Unk�ndbarkeit von Be-
sch�ftigten eines bestimmten Alters und einer bestimmten Betriebszugeh�rigkeit, so-
weit dadurch nicht der K�ndigungsschutz anderer Besch�ftigter im Rahmen der Sozi-
alauswahl nach § 1 Abs. 3 des K�ndigungsschutzgesetzes grob fehlerhaft gemindert
wird,

8. Differenzierungen von Leistungen in Sozialpl�nen im Sinne des Betriebsverfassungs-
gesetzes, wenn die Parteien eine nach Alter oder Betriebszugeh�rigkeit gestaffelte Ab-
findungsregelung geschaffen haben, in der die wesentlich vom Alter abh�ngenden
Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch eine verh�ltnism�ßig starke Betonung des Le-
bensalters erkennbar ber�cksichtigt worden sind, oder Besch�ftigte von den Leistun-
gen des Sozialplans ausgeschlossen haben, die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie,
gegebenenfalls nach Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind.

§ 10 regelt, unter welchen Voraussetzungen eine unterschiedliche Behandlung wegen des Al-
ters gerechtfertigt ist. Dieser Vorschrift kommt im Hinblick auf die ung�nstige Situation �lterer
Besch�ftigter auf dem Arbeitsmarkt und der sich abzeichnenden demografischen Entwicklung
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eine besondere Bedeutung zu. Hinzu kommt die voraussichtliche H�hersetzung des Rentenein-
trittsalters auf 67 Jahre.

Das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters wirkt allerdings auch in die umgekehrte
Richtung. So k�nnen j�ngere Besch�ftigte durch Vorschriften, die �ltere Besch�ftigte beg�nsti-
gen, benachteiligt werden.1)

Nach § 10 Satz 1 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters ungeachtet des § 8
auch zul�ssig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist.
Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels m�ssen angemessen und erforderlich sein. Die Legitimi-
t�t eines Ziels soll unter Ber�cksichtigung der fachlich beruflichen Zusammenh�nge aus Sicht
des Arbeitgebers oder der Tarifvertragsparteien zu beurteilen sein, wobei es sich auch um Ziele
handeln kann, die �ber die Situation eines einzelnen Unternehmens oder einer Branche hinaus-
gehen k�nnen und von allgemeinem Interesse sind, wie z.B. Besch�ftigungspolitik, Arbeits-
markt oder berufliche Bildung.2) Aus Sicht des Arbeitgebers oder der Tarifvertragsparteien be-
deutet das eine subjektive Wertung. Das ist problematisch, da § 10 eine objektive Betrachtung
verlangt, die dem Gewicht des Verbotes einer Benachteiligung wegen Alters angemessen Rech-
nung tr�gt.3) Eine gesetzliche Regelung, die Arbeitsvertrags- und Tarifvertragsparteien ein-
r�umt, ihrerseits vorzusehen, welche Formen der Ungleichbehandlung zul�ssig sein sollen,
d�rfte gemeinschaftsrechtlich nicht zul�ssig sein, vielmehr muss der Gesetzgeber Zweck und
Ausmaß der Ungleichbehandlung, welche Arbeits- und Tarifvertragsparteien zulassen d�rfen,
selbst n�her bestimmen.4)

§10 Satz 3 normiert Regelbeispiele, die die unbestimmten Rechtsbegriffe des § 10 Satz 1 und
Satz 2 ausf�llen. Die Regelbeispiele sind nicht abschließend. Das ergibt sich aus der Bezeich-
nung „insbesondere“ in Satz 3 vor Nennung der Beispiele. Es sind somit durchaus weitere ge-
rechtfertigte unterschiedliche Behandlungen auf Basis dieser Norm denkbar.

Die Nrn. 1 bis 3 des Satz 3 regeln besondere Rechtfertigungsgr�nde f�r eine Ungleichbehand-
lung in Bezug auf den Zugang zur Besch�ftigung und in Bezug auf Besch�ftigungsbedingungen
und Beendigung der Besch�ftigung.

Nach Nr. 1 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters zul�ssig, um die berufliche
Eingliederung von Jugendlichen, �lteren Besch�ftigten und Personen mit F�rsorgepflichten zu
f�rdern oder ihren Schutz sicherzustellen. Nr. 1 sagt allerdings nichts dar�ber aus, wann die
Verfolgung dieses Ziels gerechtfertigt ist. Dass ist anhand der Generalklausel des § 10 Satz 1
zu entscheiden.

Nach Nr. 2 k�nnen Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder das Dienstal-
ter gesetzt werden. Legitimes Ziel f�r die Rechtfertigung dieses Ziels kann der Wunsch nach ei-
ner gewissen Lebenserfahrung sein.5) Allerdings wird zur Darlegung des Arbeitgebers, der die
Anforderungen festsetzt, geh�ren m�ssen, aus welchem Grunde die Lebenserfahrung erforder-
lich ist. In Bezug auf die Berufserfahrung wird leicht zu argumentieren sein, eingeschr�nkt
mag dies auch f�r das Dienstalter gelten. Schwieriger wird es bei Setzung einer Lebensalter-
grenze. Die Argumentation, ein Besch�ftigter sei allein wegen seines h�heren Lebensalters
und der damit verbundenen h�heren Lebenserfahrung f�r eine Position besser geeignet, wird
nicht ausreichen, denn dabei wird es sich im Regelfall um eine Pauschalierung handeln. Proble-
matisch im Zusammenhang mit Nr. 2 ist die Regelung des § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB. Nach die-
ser Norm sind bei Berechnung der Dauer der Betriebszugeh�rigkeit nur die Zeiten nach Voll-
endung des 25. Lebensjahres zu ber�cksichtigen. Ein legitimes Ziel f�r diese Anforderung ist
nicht zu erkennen.6) Die gleichen Maßst�be werden f�r tarifliche gleich gestaltete Regelungen
Anwendung finden.

Nr. 3 l�sst die Festlegung eines H�chstalters f�r die Einstellung zu. Die erste Alternative „spe-
zifische Ausbildungsanforderungen“ betrifft in erster Linie den Zugang zu Ausbildungspl�tzen.

28

§ 10 AGG



Bei den Anforderungen kann es um solche gehen, �ber die �blicherweise eher j�ngere Men-
schen verf�gen. Solche Spezifika m�ssen aber konkret dargelegt werden. Pauschalierungen
wie die Behauptung, j�ngere Menschen bes�ßen eine schnellere Auffassungsgabe, reichen nicht
aus. Auf dieser Basis wird es nicht leicht sein, ein H�chstalter festzusetzen. Zweite Alternative
ist die Festsetzung einer H�chstaltergrenze aufgrund der Notwendigkeit einer angemessenen
Besch�ftigungszeit vor Eintritt in den Ruhestand. Bei �lteren Besch�ftigten, deren Rentenalter
bereits absehbar ist, muss einer aufwendigen Einarbeitung am Arbeitsplatz auch eine betriebs-
wirtschaftlich sinnvolle Mindestdauer einer produktiven Arbeitsleistung zugrunde liegen.7)
Grunds�tzlich muss also eine Abw�gung dergestalt getroffen werden, welchen Wert die Ar-
beitsleistung, n�her, welchen Gewinn seine Leistung f�r das Unternehmen bedeutet. Eindeutig
d�rften nur die F�lle sein, in welchen sich die Einstellung des Besch�ftigten außerhalb des fest-
gesetzten H�chstalters als Verlust darstellen sollten, die Nachteile also auf der Hand liegen und
nicht n�her erl�utert werden m�ssen.

Nr. 4 soll verdeutlichen, dass die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Syste-
men der sozialen Sicherung, insbesondere der betrieblichen Altersversorgung, regelm�ßig keine
Benachteiligung wegen des Alters darstellt.8) Die Erw�hnung der betrieblichen Systeme der so-
zialen Sicherung in Nr. 4 �berrascht, ist doch der Bereich der betrieblichen Altersversorgung
nach § § 2 Abs. 2 vom Anwendungsbereich des AGG ausgeschlossen, denn f�r die betriebliche
Altersvorsorge soll nach dieser Norm das Betriebsrentengesetz gelten. Vor dem Hintergrund
dieser widerspr�chlichen Regelung werden sich die Gerichte mit der Frage des Anwendungsbe-
reichs besch�ftigen m�ssen. Vor Inkrafttreten des AGG hat das BAG dem EuGH mit Vorlage-
beschluss die Frage vorgelegt, ob eine Altersabstandsklausel im Rahmen der betrieblichen Hin-
terbliebenenversorgung gegen EU-Recht verst�ßt.9)

Die �blichen Vereinbarungen in Arbeitsvertr�gen, dass das Besch�ftigungsverh�ltnis ohne
K�ndigung zu dem Zeitpunkt endet, zu dem der oder die Besch�ftigte eine (ungek�rzte) Rente
wegen Alters beantragen kann, bleiben gem�ß § 10 Nr. 5 zul�ssig. Altersgrenzen, die nicht auf
die Vollendung des 65. Lebensjahres bzw. die M�glichkeiten des ungek�rzten Rentenbezuges
abstellen, sind damit aber nicht ohne Weiteres wirksam, sie sind schon nach nationalem Recht
nur eingeschr�nkt zul�ssig.10)

Nr. 6 wirft wiederum Anwendungsprobleme auf. Nach Ziffer 6 darf das Lebensalter im Rah-
men einer Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3 KSchG ber�cksichtigt werden, soweit dem Alter kein
genereller Vorrang gegen�ber anderen Auswahlkriterien zukommt und die jeweiligen Beson-
derheiten des Einzelfalls ber�cksichtigt werden. Der Gesetzgeber hat K�ndigungen in § 2
Abs. 4 AGG ausdr�cklich vom Anwendungsbereich des AGG ausgenommen. § 2 Abs. 4 AGG
muss jedoch europarechtskonform ausgelegt werden, sodass eine ausschließliche Geltung des
K�ndigungsschutzgesetzes ausscheidet und damit ein Leerlaufen der Nr. 6 verhindert wird.
Die Ber�cksichtigung des Alters ist als positive Maßnahme zum Schutz �lterer Besch�ftigter
nach Art. 7 Abs. 2 RL 2000778/EG zu rechtfertigen, denn �ltere Besch�ftigte verf�gen �ber
schlechtere Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt als j�ngere. Das gilt selbstverst�ndlich
nicht in jedem denkbaren Fall. Es muss im Rahmen der Sozialauswahl auch gepr�ft werden, ob
nicht j�ngere Besch�ftigte ausnahmsweise �ber geringere Chancen am Arbeitsmarkt verf�gen.
Fakt ist, dass das Lebensalter des Besch�ftigten nach wie vor ein Auswahlkriterium im Rahmen
der Sozialauswahl bilden kann.11) Anzuraten ist allerdings eine ungef�hr gleiche Gewichtung
aller Sozialauswahlkriterien. Die Verwendung starrer Punktetabellen, in denen jedes Lebens-
jahr mit einem bestimmten Punktwert ber�cksichtigt wurde, sodass �ltere Besch�ftigte bei an-
sonsten vergleichbaren Sozialdaten besser gestellt sind als j�ngere Mitarbeiter, d�rfte unzul�s-
sig sein.12) Nach den gleichen Kriterien wie in § 10 Nr. 6 ist bei Nr. 7 zu verfahren. Eine
Unk�ndbarkeit, die allein an das Alter ankn�pft, w�re unzul�ssig. Der Gesetzgeber hat mittler-
weile die Problematik in Bezug auf § 2 Absatz 4 AGG erkannt und beabsichtigt, die Nrn. 6 und
7 ersatzlos zu streichen.13)
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Nach der ersten Alternative der Nr. 8 sind Differenzierungen von Leistungen in Sozialpl�nen
zul�ssig, wenn die Parteien eine nach Alter oder Betriebszugeh�rigkeit gestaffelte Abfindungs-
regelung geschaffen haben, in der die wesentlich vom Alter abh�ngigen Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt durch eine verh�ltnism�ßig starke Betonung des Lebensalters erkennbar ber�cksich-
tigt worden sind. Es kann vermutet werden, dass der Gesetzgeber die bisherige, vom BAG
gebilligte Praxis unterst�tzen wollte. Zul�ssig bleibt, dass sich die H�he der Abfindungen in
erster Linie an den Chancen auf dem Arbeitsmarkt orientiert, das hat der EuGH als Grund f�r
unterschiedliche Abfindungsh�hen bei M�nnern und Frauen anerkannt.14) Nach der zweiten Al-
ternative der Ziffer 8 sind unterschiedliche Behandlungen zul�ssig, wenn die Parteien Besch�f-
tigte von den Leistungen eines Sozialplans ausgeschlossen haben, die wirtschaftlich abgesichert
sind, weil sie – gegebenenfalls nach Bezug von Arbeitslosengeld – rentenberechtigt sind. Eine
solche Regelung ist zul�ssig, soweit eine Abfindung wegen des Bezugs einer ungek�rzten Al-
tersrente ausgeschlossen oder gemindert wird, da dies der �berbr�ckungsfunktion des Sozial-
plans entspricht.15)

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 36.
2) BT-Drucks. 16/1780, S. 36.
3) Annuß, a. a.O., S. 1633.
4) Löwisch, a. a.O., S. 1730.
5) Nicolai, a. a.O., Rn. 299.
6) Vgl. Willemsen/Schweibert, a. a.O., S. 2586.
7) BT-Drucks. 16/1780, S. 36.
8) BT-Drucks. 16/1780, S. 36.
9) BAG v. 27. 6. 2006, 3 AZR 352/05, PM Nr. 43 v. 27. 6.2006.

10) Vgl. Nicolai, a. a.O., Rn. 327.
11) Bayreuther, a. a.O., S. 1845.
12) So auch Annuß, a. a.O., S. 1633; a.A. Besgen, a. a.O., S. 6.
13) BR-Drucks. 741/06, S. 8.
14) EuGH v. 9.12.2004 – C-19/03 (Rs. Hlozek), BB 2005, 273; vgl. Nicolai, a. a.O., Rn. 342.
15) Nicolai, a. a.O., Rn. 342.
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UNTERABSCHNITT 2
Organisationspflichten des Arbeitgebers

§ 11
Ausschreibung

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden.

Die Vorschrift bezweckt, dass schon bei der Ausschreibung einer Stelle eine m�gliche Benach-
teiligung bestimmter Gruppen von Bewerbern unterbleibt und verbietet daher jede benachteili-
gende Form der Stellenausschreibung.1)

In der Praxis ist die Verpflichtung zu neutralen Stellenausschreibungen bereits bekannt. Bereits
§ 611b BGB regelte die neutrale Stellenausschreibung in Bezug auf das Geschlecht. § 611b
BGB ist nunmehr im AGG aufgegangen. In Bezug auf Ungleichbehandlungen aufgrund des
Geschlechts durch benachteiligende Stellenausschreibungen existiert bereits eine Rechtspre-
chung im Rahmen der §§ 611a, 611b BGB.2) Nach der Rechtsprechung rechtfertigt ein Verstoß
gegen die neutrale Stellenausschreibung nicht in jedem Fall Entsch�digungsanspr�che des Be-
werbers. Ein solcher Anspruch besteht nur dann, wenn der Bewerber sich subjektiv ernsthaft
um die Stelle beworben hat und er objektiv f�r die Besetzung der Stelle in Betracht kam.3)

Es wird jede Ausschreibung einer Stelle f�r den in § 6 Abs. 1 genannten Kreis der Besch�ftig-
ten erfasst, insbesondere auch f�r den Bereich der beruflichen Aus- und Fortbildung.4)

Ausschreibung ist jede Form der Bekanntmachung, gleichg�ltig, ob die Bekanntmachung durch
den Arbeitgeber oder durch Dritte erfolgt (z.B. Personalagenturen). Eine Pflichtverletzung des
Dritten wird dem Arbeitgeber in der Regel zugerechnet.5)

Ein Verstoß gegen die Verpflichtung l�st die Beweiserleichterung nach § 22 AGG aus.

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 36.
2) Vgl. Diller, BB 2006, S. 1968 ff. m.w.N.
3) BAG, 8 AZR 365/97, BB 1999, S. 372; so zuletzt auch LAG Berlin, 10 Sa 2395/05 v. 30. 3.2006, PM

24/06 des LAG Berlin.
4) BT-Drucks. 16/1780, S. 36.
5) Vgl. BAG, NJW 2004, S. 2112.

31

AGG § 11





§ 12
Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Be-
nachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zu treffen. Dieser Schutz umfasst
auch vorbeugende Maßnahmen.

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen der beruf-
lichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzul�ssigkeit solcher Benachteiligungen hinweisen
und darauf hinwirken, dass diese unterbleiben. Hat der Arbeitgeber seine Besch�ftigten
in geeigneter Weise zum Zwecke der Verhinderung von Benachteiligung geschult, gilt dies
als Erf�llung seiner Pflichten nach Absatz 1.

(3) Verstoßen Besch�ftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der Ar-
beitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur
Unterbindung der Benachteiligung wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder K�ndi-
gung zu ergreifen.

(4) Werden Besch�ftigte bei der Aus�bung ihrer T�tigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 1
benachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und an-
gemessenen Maßnahmen zum Schutz der Besch�ftigten zu ergreifen.

(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Informationen �ber die f�r
die Behandlung von Beschwerden nach § 13 zust�ndigen Stellen sind im Betrieb oder in
der Dienststelle bekannt zu machen. Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Aus-
legung an geeigneter Stelle oder den Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle �blichen
Informations- und Kommunikationstechnik erfolgen.

§ 12 normiert verschiedene Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers, durch welche ein dis-
kriminierungsfreies Unternehmen geschaffen werden soll.

Abs. 1 verpflichtet den Arbeitgeber, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Es handelt sich um eine
Generalklausel. Im Wesentlichen werden pr�ventive Maßnahmen gemeint sein, auch wenn
Satz 2 in diesem Zusammenhang dann keinen Sinn ergibt („auch vorbeugende Maßnahmen“).
Da in den folgenden Abs�tzen jedoch weitere Maßnahmen, auch Repressionsmaßnahmen, be-
nannt sind, ist bei Abs. 1 nur von pr�ventiven Verpflichtungen auszugehen.1) Was erforderlich
ist, richtet sich allein nach objektiven Gesichtspunkten, die subjektive Einsch�tzung des Arbeit-
gebers ist irrelevant. Welche Maßnahmen erforderlich sind, h�ngt auch von der Gr�ße des Be-
triebs ab. An kleinere Unternehmen werden geringere Anforderungen gestellt.2)

Abs. 2 statuiert f�r den Arbeitgeber Hinweispflichten und die Verpflichtung, darauf hinzuwir-
ken, dass unzul�ssige Benachteiligungen unterbleiben. Man k�nnte die Auffassung vertreten,
dass Abs. 2 im Gegensatz zu Abs. 1 einen eher offensiven Charakter besitzt, indem der Arbeit-
geber nach dieser Vorschrift aktiv gegen�ber der Belegschaft t�tig werden muss, w�hrend er
nach Abs. 1 pr�ventiv t�tig werden kann, ohne dass die Belegschaft von seinem Tun Kenntnis
besitzt. Das wird aber durch Abs. 2 Satz 2 widerlegt. Satz 2 h�lt fest, dass der Arbeitgeber
durch Schulung seinen Verpflichtungen aus Abs. 1 nachkommen kann. Man wird diese Rege-
lung wohl besser so verstehen k�nnen, dass der Arbeitgeber durch Schulung seiner Mitarbeiter
sowohl seinen Pflichten aus Abs. 1 nachkommen kann als auch seinen Hinweispflichten aus
Abs. 2. Offen ist die Frage, wer geschult werden muss und in welcher Form das erfolgen muss.
Es ist zun�chst nach der Betriebsgr�ße zu unterscheiden. Bei kleineren Unternehmen reichen
Schulungen auf Betriebsversammlungen aus, bei gr�ßeren Unternehmen sind abgestufte Schu-
lungen sinnvoll. So sollten Besch�ftigte mit Weisungsbefugnis besonders ausf�hrlich geschult
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werden, w�hrend bei den �brigen Besch�ftigten Computerschulungen per Selbsttest oder die
Einstellung der wesentlichen Verhaltensregeln im Intranet ausreichen d�rften.3) Der Meinung,
dass auf der untersten Hierarchieebene der Hinweis ausreiche, dass Benachteiligungen wegen
eines in § 1 genannten Grundes unzul�ssig seien und zu unterbleiben haben,4) ist nur einge-
schr�nkt zu folgen. Tats�chlich wird eine umfassende Schulung auf der untersten Hierarchie-
ebene unpraktikabel sein. Die Schulung muss jedoch �ber die bloße Wiederholung des Geset-
zestextes hinausgehen, denn Schulung heißt auch immer, den Geschulten etwas mit
Verst�ndnis beizubringen. Gerade die Mitteilung eines Gesetzestextes bewirkt auf der untersten
Hierarchieebene kein solches Verst�ndnis. Insgesamt wird je nach Gr�ße ein abgestuftes Schu-
lungssystem zu entwickeln sein, das den tats�chlichen M�glichkeiten im Unternehmen gerecht
wird, ohne jedoch die Ernsthaftigkeit der Pflicht in Zweifel zu ziehen. F�hrungskr�fte m�ssen
in jedem Fall mit den Inhalten des Gesetzes vertraut sein, sodass eine Auseinandersetzung im
Rahmen einer qualifizierten Schulungsmaßnahme erfolgen sollte.5) Ferner sollten F�hrungs-
richtlinien erarbeitet werden, die das Verhalten der F�hrungskraft detailliert regeln und die
zum Gegenstand des Arbeitsvertrages gemacht werden.6)

Abs. 3 regelt die Verpflichtungen des Arbeitgebers bei Verst�ßen gegen das Benachteiligungs-
verbot. Ausdr�cklich erw�hnt werden Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder K�ndigung;
die Aufz�hlung ist nicht abschließend, sodass weitere Maßnahmen des Arbeitgebers denkbar
sind. Die Maßnahme muss der Situation angemessen sein, sodass bei leichteren Verst�ßen Er-
mahnungen ausreichend sein werden.7) Bei rassistischen �ußerungen d�rfte nach der bisheri-
gen Rechtsprechung des BAG eine außerordentliche K�ndigung ohne das Erfordernis einer vor-
herigen Abmahnung erforderlich sein.8) Das hat zuletzt das Arbeitsgericht Berlin best�tigt.9) Im
Ergebnis ist jeder Verstoß anhand seiner Intensit�t zu pr�fen. Dabei ist der Sachverhalt dahin-
gehend aufzukl�ren, aus welchem Grund es zu dem Verstoß kam. Provokationen des Gesch�-
digten sind mildernd zu ber�cksichtigen.

Abs. 4 regelt die Pflicht des Arbeitgebers, Schutzmaßnahmen vor Benachteiligungen durch
Dritte zu schaffen. Voraussetzung ist dabei, dass der Betroffene die Benachteiligung in Aus-
�bung seiner T�tigkeit erf�hrt10) und der Dritte mit dem Arbeitgeber in vertraglichen Beziehun-
gen steht. M�glichkeiten des Schutzes k�nnen sein, dass der Arbeitgeber den betroffenen Be-
sch�ftigten aus der Kundebeziehung nimmt, dass der Unternehmenskodex auch an die Kunden
weitergeleitet wird bzw. entsprechende vertragliche Verpflichtungen z.B. in den eigenen AGB
aufgenommen werden. Eine Beendigung der Kundenbeziehung wird dem Arbeitgeber in der
Regel unzumutbar sein.11)

Abs. 5 statuiert eine Bekanntmachungspflicht. Der Arbeitgeber muss den Text des Gesetzes so-
wie § 61b ArbGG in allgemeiner Form im Betrieb bekannt machen. § 61b ArbGG regelt die
maßgebliche Klagefrist. Mit dieser Bekanntmachung sind den Besch�ftigten auch die f�r die
Behandlung von Beschwerden gem�ß § 13 Abs. 1 AGG zust�ndigen Stellen im Betrieb mitzu-
teilen. Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung an geeigneter Stelle oder den
Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle �blichen Informations- und Kommunikationstech-
nik erfolgen. Ein Aushang am Schwarzen Brett oder im Intranet reicht grunds�tzlich aus. Bei
bestimmten Branchen und T�tigkeiten (z.B. Arbeitnehmer�berlassung, Handelsreisende) wird
ein Hinweis an die Arbeitnehmer zu erfolgen haben, mit der Mitteilung, dass die notwendigen
Informationen eingesehen werden k�nnen. Dem Besch�ftigten muss die M�glichkeit zumutba-
rer Kenntnisnahme geschaffen werden, ein tats�chlicher Zugang der Information muss nicht be-
wiesen werden.

34

§ 12 AGG



Dir Organisationsmaßnahmen nach § 12 AGG sind in der Regel nach § 87 Abs.1 Nr. 1 BetrVG
mitbestimmungspflichtig.12)

1) Vgl. Grobys, NJW 2006, S. 2950, 2951.
2) BT-Drucks. 16/1780, S. 37.
3) Wisskirchen, a. a.O., S. 1496.
4) So Grobys, NJW 2006, S. 2952.
5) So auch Grobys, NJW 2006, S. 2952.
6) Grobys, NJW 2006, S. 2952.
7) Wisskirchen, a. a.O., S. 1496.
8) Vgl. BAG, 2 AZR 676/98, ARES.
9) ArbG Berlin v. 5. 9. 2006, BB 2006, S. 140.

10) BT-Drucks. 16/1780, S. 37.
11) Wisskirchen, a. a.O., S. 1496.
12) Wisskirchen, a. a.O., S. 1496.
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UNTERABSCHNITT 3
Rechte der Besch�ftigten

§ 13
Beschwerderecht

(1) Die Besch�ftigten haben das Recht, sich bei den zust�ndigen Stellen des Betriebs, des
Unternehmens oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich im Zusammenhang
mit ihrem Besch�ftigungsverh�ltnis vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Besch�f-
tigten oder Dritten wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt f�hlen. Die Be-
schwerde ist zu pr�fen und das Ergebnis der oder dem beschwerdef�hrenden Besch�ftig-
ten mitzuteilen.

(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unber�hrt.

Abs. 1 regelt ein Beschwerderecht der Besch�ftigten. Der Begriff der zust�ndigen Stelle ist weit
zu verstehen; zust�ndige Stelle kann beispielsweise ein Vorgesetzter, eine Gleichstellungsbe-
auftragte oder eine betriebliche Beschwerdestelle sein.1) Daraus ergibt sich, dass eine Ver-
pflichtung zur Errichtung einer gesonderten betrieblichen Beschwerdestelle nicht besteht.2)
Der betroffene Besch�ftigte muss sich wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes benachtei-
ligt sehen. Der Anspruch ist nicht mit den Schadensersatzanspr�chen aus § 15 Abs. 1 und 2 zu
verwechseln. Aus Abs. 1 Satz 2 ergibt sich, dass die Beschwerde von den zust�ndigen Stellen
zu pr�fen ist und das Ergebnis der oder dem Beschwerdef�hrenden Besch�ftigten mitzuteilen
ist.

Die Regelung des Abs. 1 ist im Vergleich zu den Regelungen der §§ 14, 15 AGG als ein eher
„schwaches“ Recht des oder der Besch�ftigten zu sehen. Der Anspruch gew�hrt weder Scha-
densersatz- noch sonstige Entsch�digungsanspr�che, sondern grunds�tzlich lediglich einen An-
spruch des oder der Besch�ftigten auf Pr�fung durch die zust�ndige Stelle und auf Mitteilung
des Ergebnisses. Der Arbeitgeber wird wohl auch verpflichtet sein, eine Begr�ndung des Er-
gebnisses zu geben.3) Neben den Pr�fungs- und Mitteilungspflichten ergeben sich f�r den Ar-
beitgeber gegebenenfalls aber noch weitere Pflichten. Kommt die zust�ndige Stelle zu dem Er-
gebnis, dass der oder die Besch�ftigte wegen eines in § 1 genannten Merkmals benachteiligt
wurde, so muss der Arbeitgeber handeln. Ihn treffen dann die Pflichten des § 12, das heißt,
ihn k�nnen erg�nzende Schulungsmaßnahmen treffen und er kann verpflichtet sein, arbeits-
rechtliche Maßnahmen gegen�ber benachteiligenden Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen oder
zum Schutz der oder des Besch�ftigten vor Dritten zu ergreifen. Eine Verletzung der Verpflich-
tung aus Satz 2, sei es, dass �berhaupt keine Pr�fung oder nur eine mangelhafte Pr�fung durch-
gef�hrt wurde, bedeutet zwar zun�chst nicht, dass der oder die Besch�ftigte unmittelbar An-
spr�che gegen den Arbeitgeber besitzt. Die Nichtl�sung des Problems auf der Ebene der
zust�ndigen Beschwerdestelle kann jedoch dazu f�hren, dass der oder die Besch�ftigte den
n�chsten Schritt ergreifen und Schadensersatz- und Entsch�digungsanspr�che aus § 15 geltend
machen. Es empfiehlt sich daher eine eingehende Pr�fung der Beschwerde durch die zust�ndige
Stelle und die Abgabe einer ausf�hrlichen Begr�ndung. Das empfiehlt sich auch im Hinblick
auf eine eventuelle gerichtliche Auseinandersetzung. Soweit Rechtfertigungsgr�nde f�r eine
Benachteiligung erst vor Gericht vorgetragen werden, k�nnten die Arbeitsgerichte dazu neigen,
diese Rechtfertigungen zu ignorieren.4) Entgegen anderer Auffassung5) kann auch eine fehlen-
de Pr�fung der Beschwerde Nachteile f�r den Arbeitgeber im Prozess ergeben. Die zust�ndige
Stelle ist nach Abs. 1 zur Pr�fung der Beschwerde verpflichtet. Das bedeutet, dass eine Unter-
suchung des Vorfalls durchgef�hrt werden muss. Aus dieser Pr�fung folgt das Ergebnis. Gra-
vierende Fehler bei der Pr�fung (z.B. die Nichtdurchf�hrung erforderlicher Anh�rungen) k�n-
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nen dazu f�hren, dass die Arbeitsgerichte die Verpflichtungen des Arbeitgebers als nicht einge-
halten betrachten. Im Prozess „nachgeschobene“ Begr�ndungen, die die Benachteiligung recht-
fertigen, k�nnten dann pr�kludiert sein. Das wird aber sicherlich nur bei erheblichen M�ngeln
des Beschwerdeverfahrens gelten. Besteht �berhaupt keine zust�ndige Beschwerdestelle im Un-
ternehmen, so d�rfte das vor den Arbeitsgerichten ebenso dazu f�hren, dass Rechtfertigungs-
gr�nde im Prozess von den Arbeitsgerichten nicht beachtet werden. Die Durchf�hrung eines
Beschwerdeverfahrens ist allerdings nicht Prozessvoraussetzung.6) Der oder die betroffene Be-
sch�ftigte ist also nicht verpflichtet, ein Beschwerdeverfahren „vorzuschalten“. Das Beschwer-
deverfahren hemmt nicht den Fristablauf nach § 15 Abs. 4 AGG.7)

Abs. 2 regelt, dass die Rechte der Arbeitnehmervertretungen unber�hrt bleiben. Diese Rechte
k�nnen also neben den Beschwerderechten geltend gemacht werden. Es handelt sich im We-
sentlichen um die Rechte aus §§ 84, 85 BetrVG.

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 37.
2) So auch Annuß, a. a.O., S. 1635.
3) Grobys, NJW 2006, S. 2952.
4) Grobys, NJW 2006, S. 2952.
5) Grobys, NZA 2006, S. 893 ff., 903.
6) BT-Drucks. 16/1780, S. 37.
7) Nicolai, a. a.O., Rn. 576.
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§ 14
Leistungsverweigerungsrecht

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbin-
dung einer Bel�stigung oder sexuellen Bel�stigung am Arbeitsplatz, sind die betroffenen
Besch�ftigten berechtigt, ihre T�tigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, so-
weit dies zu ihrem Schutz erforderlich ist. § 273 des B�rgerlichen Gesetzbuchs bleibt un-
ber�hrt.

Die Vorschrift ist eine Sondervorschrift f�r F�lle der (sexuellen) Bel�stigung von Besch�ftigten
im Sinne des § 3 Abs. 3 und Abs. 4 AGG. Betroffene Besch�ftigte sind berechtigt, ihre T�tig-
keit ohne Verlust des Entgeltungsanspruchs einzustellen, wenn der Arbeitgeber keine oder un-
geeignete Maßnahmen zur Unterbindung einer (sexuellen) Bel�stigung ergreift. Das Recht gilt
nur f�r Bel�stigungen, nicht f�r mittelbare und unmittelbare Benachteiligungen.1)

Voraussetzung des Anspruchs ist es, dass der oder die Besch�ftigte die Bel�stigung gegen�ber
dem Arbeitgeber kundtut, damit dieser handeln kann. Eine ausschließliche Beschwerdezust�n-
digkeit der zust�ndigen Stelle aus § 13 AGG ist nicht gegeben. Die Beschwerde kann demnach
auch beim Arbeitgeber selbst, bei Vorgesetzten oder beim Betriebs-/Personalrat erhoben wer-
den. Es empfiehlt sich jedoch, eine Beschwerde bei der zust�ndigen Stelle aus § 13 AGG zu er-
heben, da es sich bei § 14 AGG um einen Anspruch aus diesem Gesetz handelt und in vielen
F�llen auch ein Zusammenhang mit einem sich aus § 1 AGG ergebenden Merkmal vorliegen
wird.

Das Leistungsverweigerungsrecht besteht nicht bei geringf�gigen Beeintr�chtigungen. Betrof-
fene Besch�ftigte werden also bei der Entscheidung �ber die Aus�bung des Rechts abw�gen
m�ssen, ob eine Zur�ckbehaltung opportun ist. Dabei ist zu ber�cksichtigen, dass der oder die
betroffene Besch�ftigte im Streitfall darlegen und beweisen muss, dass die Voraussetzungen
des § 14 AGG erf�llt sind.2) Das Recht besteht nur, soweit es zum Schutz des oder der Betrof-
fenen erforderlich ist, die Arbeit einzustellen. Ist also eine weitere Bel�stigung auszuschließen,
muss der Arbeitgeber keine Maßnahmen ergreifen und der oder die Besch�ftigte ist nicht be-
rechtigt, seine Arbeitsleistung zur�ckzubehalten.

Der Arbeitgeber muss bei einer Bel�stigung keine offensichtlich ungeeigneten Maßnahmen er-
greifen. Es reicht also nicht aus, dass lediglich ungeeignete Maßnahmen ergriffen werden, die
Ungeeignetheit muss vielmehr offen auf der Hand liegen.

Bei �bergriffen durch den Arbeitgeber selbst kann der oder die Betroffene die Leistung sofort
einstellen.

Das allgemeine Leistungsverweigerungsrecht nach § 273 BGB bleibt unber�hrt, da die Vor-
schrift des § 14 und des § 273 BGB unterschiedliche Ziele verfolgen. § 273 BGB soll einen
Zwang zur Erf�llung einer Verbindlichkeit aus�ben, w�hrend § 14 dem Schutz der Besch�ftig-
ten vor weiteren (sexuellen) Bel�stigungen dient.3)

1) Nicolai, a. a.O., Rn. 578.
2) Nicolai, a. a.O., Rn. 625.
3) BT-Drucks. 16/1780, S. 37.
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§ 15
Entsch�digung und Schadensersatz

(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet,
den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Verm�gensschaden ist, kann der oder die Besch�ftig-
te eine angemessene Entsch�digung in Geld verlangen. Die Entsch�digung darf bei einer
Nichteinstellung drei Monatsgeh�lter nicht �bersteigen, wenn der oder die Besch�ftigte
auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden w�re.

(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen nur dann
zur Entsch�digung verpflichtet, wenn er vors�tzlich oder grob fahrl�ssig handelt.

(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten
schriftlich geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas an-
deres vereinbart. Die Frist beginnt im Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Auf-
stiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in den sonstigen F�llen einer Benachteiligung
zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die Besch�ftigte von der Benachteiligung Kenntnis er-
langt.

(5) Im �brigen bleiben Anspr�che gegen den Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechts-
vorschriften ergeben, unber�hrt.

(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 begr�n-
det keinen Anspruch auf Begr�ndung eines Besch�ftigungsverh�ltnisses, Berufsausbil-
dungsverh�ltnisses oder einen beruflichen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich
aus einem anderen Rechtsgrund.

Die Vorschrift ist die zentrale Regelung zu Schadensersatz- und Entsch�digungsanspr�chen im
AGG. In der Vorschrift werden auch Ausschlussfristen geregelt.

Nach Abs. 1 ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsver-
bot den entstandenen Schaden zu ersetzen. Es handelt sich um einen vertraglichen Anspruch.
Das gilt auch bei der Benachteiligung bei Einstellungen als vorvertragliche Pflichtverletzung.1)

Ein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot liegt vor, wenn der oder die Besch�ftigte wegen
eines in § 1 genannten Merkmals benachteiligt wurde und keine Rechtfertigungstatbest�nde des
AGG vorliegen.

Nach Abs. 1 Satz 2 ist der Arbeitgeber nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Damit muss ein dem Arbeitgeber zurechenbares Ver-
schulden vorliegen.2) Gegen Satz 2 wird eingewandt, dass es sich um eine nicht gemeinschafts-
rechtskonforme Norm handelt, da der EuGH entschieden habe, dass es mit der Gender-Richtli-
nie nicht vereinbar sei, eine vom Verschulden des Arbeitgebers abh�ngige Haftung auf eine
Entsch�digung einzuf�hren.3) F�r die Gemeinschaftskonformit�t der Regelung des Abs. 1
spricht allerdings, dass der Gesetzgeber bereits mit dem Entsch�digungsanspruch nach § 15
Abs. 2 eine verschuldensunabh�ngige Haftung geschaffen hat, sodass eine hinreichende ver-
schuldensunabh�ngige Sanktion bei Verst�ßen gegen das Benachteiligungsverbot vorliegt.4)

Der Arbeitgeber hat vors�tzliche und fahrl�ssige Pflichtverletzungen zu vertreten, die er aktiv
begeht. Ferner kann ihn auch eigenes Verschulden bei Verst�ßen Dritter gegen das Benachtei-
ligungsverbot treffen, soweit er seinen Handlungspflichten aus § 12 nicht oder nicht ausrei-
chend nachgekommen ist. Es handelt sich um eine Haftung wegen eines Organisationsverschul-

41

AGG § 15



dens. Ist der Arbeitgeber aber seinen Schulungsverpflichtungen aus § 12 nachgekommen, haftet
er nicht f�r einen Erstverstoß eines Besch�ftigten. Allerdings hat der Arbeitgeber in diesem Fall
die erforderlichen Maßnahmen gem�ß § 12 zu ergreifen.

Der Arbeitgeber muss sich fremdes Verschulden nach § 278 BGB zurechnen lassen, er hat also
f�r Pflichtverletzungen des gesetzlichen Vertreters oder von Erf�llungsgehilfen einzustehen.
Als Erf�llungsgehilfen gelten die Personen, denen der Arbeitgeber ein Weisungsrecht gegen-
�ber den benachteiligten Besch�ftigten �bertragen hat. Die Benachteiligung durch Personen,
die nicht Vorgesetzte des betroffenen Besch�ftigten sind, ist daher �ber § 278 BGB nicht er-
fasst. Eine weitere Einschr�nkung ergibt sich daraus, dass die Benachteiligung in Zusammen-
hang mit den vertraglichen Pflichten stehen muss.5) Verst�ßt ein vom Arbeitgeber mit der Per-
sonalsuche beauftragter Dritter gegen das Gebot der neutralen Stellenausschreibung, so wird
dem Arbeitgeber dieser Verstoß zugerechnet.6)

Rechtsfolge des Anspruchs ist ein Anspruch auf Ersatz des materiellen Schadens, also auf einen
Ersatz in Geld. Bez�glich des zu ersetzenden Schadens gelten die Vorschriften der §§ 249ff.
BGB. Es sind damit alle Verm�genseinbußen zu ersetzen, die in Verbindung mit der Benachtei-
ligung stehen. Der Schadensersatzanspruch ist zeitlich nicht befristet. Theoretisch bedeutet das,
dass z.B. ein Arbeitgeber bei Ablehnung eines Bewerbers wegen eines in § 1 genannten Merk-
mals verpflichtet sein kann, dem abgelehnten Bewerber faktisch bis zum Lebensende Schadens-
ersatz zu leisten, in Form entgangener Verg�tung bzw. wegen geringerer Rentenanspr�che.
Nach anderer Auffassung ist der Schadensersatz begrenzt auf die bis zum Erreichen des ersten
K�ndigungstermins hypothetisch entstehenden Verm�gensvorteile.7) Begr�ndet wird das damit
– f�r den Fall von Einstellungen – dass w�hrend der Probezeit unproblematisch gek�ndigt wer-
den kann, ohne dass die Regelungen des K�ndigungsschutzgesetzes eingreifen.8) Das ist ein
praktisches Argument, verf�ngt jedoch nicht bei Bef�rderungssachverhalten. Im Ergebnis wird
aber davon auszugehen sein, dass Abs. 1 dahingehend europarechtskonform auszulegen ist,
dass es eine auf den Einzelfall bezogene verh�ltnism�ßige Haftungsobergrenze geben muss,
denn durch die Richtlinien wurden die Mitgliedstaaten zwar aufgefordert, eine wirksame und
abschreckende, aber auch verh�ltnism�ßige Sanktion zu schaffen.9) Im �brigen ist der betroffe-
ne Besch�ftigte gem�ß § 254 BGB zur Schadensminderung verpflichtet. So ist die oder der ab-
gelehnte Besch�ftigte verpflichtet, alles Zumutbare zu unternehmen, um einen Arbeitsplatz zu
finden.10)

Abs. 2 ist eine besondere Regelung f�r Nichtverm�genssch�den. Nach der Vorschrift kann der
oder die Besch�ftigte eine angemessene Entsch�digung in Geld verlangen. Es handelt sich um
einen verschuldensunabh�ngigen Anspruch.11) Erforderlich ist damit nur, dass ein Verstoß ob-
jektiv gegeben ist und der Verstoß dem Arbeitgeber kausal zurechenbar ist.

Die H�he der im Einzelfall zu zahlenden Entsch�digung steht im Ermessen der Arbeitsgerichte.
Bei der Entscheidung ist die Rechtsprechung dese EuGH zu ber�cksichtigen, wonach zur Ge-
w�hrleistung eines tats�chlichen und wirksamen Rechtsschutzes eine Entsch�digung geeignet
sein muss, eine abschreckende Wirkung gegen�ber dem Arbeitgeber zu erzielen und in jedem
Fall in einem angemessenen Verh�ltnis zum erlittenen Schaden stehen muss.12) Einen wichti-
gen Anhaltspunkt bilden die von den Zivilgerichten zugebilligten Schmerzensgeldbetr�ge bei
der Verletzung der k�rperlichen Unversehrtheit oder des allgemeinen Pers�nlichkeitsrechts.13)

F�r die F�lle der Nichteinstellung ist der Schadensersatz auf maximal drei Monatgeh�lter be-
schr�nkt, soweit der oder die Besch�ftigte auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht einge-
stellt worden w�re. Der Gesetzgeber hat sich dazu entschlossen, die gleichlautende Vorschrift
des (aufgehobenen) § 611 a BGB zu �bernehmen. Bei Nichteinstellung eines benachteiligten
Bewerbers, der anderenfalls eingestellt worden w�re, gilt die Begrenzung der Schadensersatz-
verpflichtung nicht.14) Allerdings wird vertreten, den Entsch�digungsanspruch nach oben hin
entsprechend §§ 9, 10 KSchG zu beschr�nken.15) Im Ergebnis w�rde das bedeuten, dass die
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Entsch�digung – allein schon aufgrund der Tatsache, dass kein Besch�ftigungsverh�ltnis einge-
gangen wurde – regelm�ßig unter den drei Monatsgeh�ltern l�ge, die ein Besch�ftigter geltend
machen kann, der auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden w�re. Da-
her bestehen gegen�ber dieser Ansicht Bedenken. Die Entsch�digungssumme muss vielmehr
�ber der des grunds�tzlich zu Recht abgelehnten Bewerbers liegen. Das ist bei der Bemessung
durch die Gerichte zu ber�cksichtigen. Das Arbeitsgericht Berlin hat in einer Entscheidung ei-
ner bestqualifizierten Bewerberin eine Entsch�digung von sechs Monatsgeh�ltern (darunter drei
Monatsgeh�lter f�r den materiellen Schaden) zugesprochen.16)

Nach Abs. 3 ist der Arbeitgeber bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen nur
dann zur Entsch�digung verpflichtet, wenn er vors�tzlich oder grob fahrl�ssig handelt. Diese
Haftungsmilderung wurde in das Gesetz aufgenommen, weil kollektivrechtlichen Vereinbarun-
gen eine h�here Richtigkeitsgew�hr zukommt und es sich bei solchen Regelungen um Vor-
schriften handelt, f�r die der Arbeitgeber nicht allein verantwortlich ist.17) Diese Haftungser-
leichterung gilt sowohl f�r Anspr�che aus Absatz 1 als auch f�r Anspr�che aus Abs. 2.18)

Abs. 4 regelt, dass Schadensersatzanspr�che nach Abs. 1 und 2 innerhalb einer Frist von zwei
Monaten schriftlich geltend gemacht werden m�ssen, es sei denn, es liegen andere tarifvertrag-
liche Vereinbarungen vor. Offen bei dieser Regelung ist, welche Ausschlussfristen gemeint
sind, ob also bereits tariflich bestehende Ausschlussfristen davon umfasst sind oder ob es sich
um spezielle Ausschlussfristen f�r den Bereich des AGG handeln muss. Dem kann eine gewisse
Bedeutung zukommen, denn die allgemeinen tariflichen Fristen k�nnen l�nger oder k�rzer als
die Zweimonatsfrist des Abs. 4 sein. Auch wenn bei Abschluss eines Tarifvertrages das AGG
noch nicht bekannt war, d�rften die tariflichen Ausschlussfristen auch f�r die Anspr�che aus
§ 15 AGG gelten. Es gibt keinen Grund, warum die Fristen des AGG eine Sonderbehandlung
gegen�ber anderen Gesetzen erfahren sollten.19)

Der Anspruch muss schriftlich geltend gemacht werden, sodass die Formvorschriften des § 126
BGB gelten. Dem Arbeitgeber muss also eine eigenh�ndig unterzeichnete Originalurkunde zu-
gehen, Telefax, E-Mail oder m�ndliche Geltendmachung reichen nicht aus.20) Die Frist beginnt
erst mit Kenntnis von der Benachteiligung, im Falle von Bewerbungen und Bef�rderungen mit
dem Zugang der Ablehnung. Wird die Frist nicht eingehalten, erlischt der Anspruch.

Anspr�che aus anderen Rechtsvorschriften gegen den Arbeitgeber bleiben nach Abs. 5 unbe-
r�hrt. Es handelt sich vor allem um Anspr�che auf Unterlassung nach § 1004 BGB oder auf
Schadensersatz nach den §§ 252, 823 BGB.21) Diese Anspr�che k�nnen neben den Anspr�chen
aus dem AGG geltend gemacht werden.

Abs. 6 h�lt fest, dass Erf�llungsanspr�che im Rahmen des § 15 AGG nicht bestehen, also keine
Anspr�che auf die Begr�ndung von Arbeitsverh�ltnissen oder die Erteilung von Bef�rderungen.

1) Bauer/Evers, NZA 2006, S. 893 ff., 893.
2) Bauer/Evers NZA 2006, S. 893.
3) Nicolai, a. a.O., Rn. 437; EuGH v. 22. 4.1997 – C-180/95 (Rs. Draempfahl), NZA 1997, 645 ff.
4) Bauer/Evers, a. a.O., S. 893.
5) Bauer/Evers, a. a.O., S. 983; �hnlich Nicolai, a. a.O., Rn. 439.
6) Bauer/Evers, a. a.O., S. 894.
7) Nicolai, a. a.O., Rn. 440.
8) Vgl. Annuß, a. a.O., S. 1634; Wisskirchen a. a.O., S. 1499.
9) Vgl. Willemsen/Schweibert, a. a.O., S. 2589.

10) Bauer/Evers, a. a.O., S. 895.
11) Palandt/Heinrichs, BGB, 65. Aufl., § 254 BGB, Rn. 40.
12) BT-Drucks. 16/1780, S. 38;siehe a. EuGH, Fn. 3.
13) BT-Drucks. 16/1780, S. 38; EuGH, Fn. 3.
14) Bauer/Evers, a. a.O., S. 896.
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15) So auch Besgen, a. a.O., S. 8.
16) Bauer/Evers, a. a.O., S. 897.
17) ArbG Berlin, NZA-RR 2005, S. 608.
18) BT-Drucks. 16/1780, S. 38.
19) Vgl. Bauer/Evers, a. a.O., S. 897.
20) I.E. auch Nicolai, a. a.O., Rn. 459.
21) Besgen, a. a.O., S. 8.
22) BT-Drucks. 16/1780, S. 38.
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§ 16
Maßregelungsverbot

(1) Der Arbeitgeber darf Besch�ftigte nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten
nach diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine gegen diesen Abschnitt verstoßen-
de Anweisung auszuf�hren, benachteiligen. Gleiches gilt f�r Personen, die den Besch�ftig-
ten hierbei unterst�tzen oder als Zeuginnen oder Zeugen aussagen.

(2) Die Zur�ckweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltensweisen durch betroffe-
ne Besch�ftigte darf nicht als Grundlage f�r eine Entscheidung herangezogen werden, die
diese Besch�ftigten ber�hrt. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) § 22 gilt entsprechend.

Abs. 1 entspricht dem bereits in § 612a BGB und § 5 TzBfG enthaltenen Grundsatz, dass Be-
sch�ftigte wegen der Inanspruchnahme ihrer Rechte aus diesem Abschnitt bzw. wegen der Wei-
gerung, eine nach diesem Abschnitt verstoßende Anweisung auszuf�hren, nicht benachteiligt
werden d�rfen. Im �brigen d�rften dem Arbeitgeber benachteiligende Handlungen bereits aus
der arbeitsrechtlichen Treuepflicht verwehrt sein. Gleiches gilt f�r andere Personen, die den Be-
sch�ftigten unterst�tzen oder als Zeugen aussagen. Der Arbeitgeber darf also z.B. keine Ab-
mahnungen oder K�ndigungen aussprechen, wenn der Besch�ftigte Anspr�che aus diesem Ab-
schnitt wahrnimmt.

Die Regelung des Abs. 2 ist grunds�tzlich bereits in Abs. 1 enthalten.

Gem�ß Abs. 3 finden die Regelungen zur Beweislastverteilung auch im Falle eines Verstoßes
des Arbeitgebers gegen das Maßregelungsverbot Anwendung.1)

1) Zur Beweislastverteilung ausf�hrlich unter § 22.
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UNTERABSCHNITT 4
Erg�nzende Vorschriften

§ 17
Soziale Verantwortung der Beteiligten

(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Besch�ftigte und deren Vertretungen sind aufge-
fordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungsm�glichkeiten an der Verwirklichung
des in § 1 genannten Ziels mitzuwirken.

(2) In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes vorliegen, k�nnen bei einem groben Verstoß des Arbeitgebers gegen Vor-
schriften aus diesem Abschnitt der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerk-
schaft unter der Voraussetzung des § 23 Abs. 3 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes
die dort genannten Rechte gerichtlich geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Be-
triebsverfassungsgesetzes gilt entsprechend. Mit dem Antrag d�rfen nicht Anspr�che des
Benachteiligten geltend gemacht werden.

Abs. 1 soll die bezeichneten Parteien anhalten, ihren Beitrag zur Verwirklichung der Ziele des
Gesetzes zu leisten. Das Gesetz kann etwa Anlass daf�r sein, Personalprozesse in Unternehmen
unter dem Gesichtspunkt des Benachteiligungsschutzes zu �berpr�fen und gegebenenfalls neu
zu definieren oder Verhaltenkodizes zu vereinbaren.1) Die Betriebspartner k�nnen den Umgang
mit dem AGG zum Beispiel in einer Gleichbehandlungsbetriebsvereinbarung festlegen. Dort
k�nnen die gesetzlichen Vorgaben n�her geregelt werden.2)

Abs. 2 er�ffnet dem Betriebsrat oder den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften unter der Vo-
raussetzung des § 23 Abs. 3 Satz 1 BetrVG die dort genannten Rechte gerichtlich geltend zu
machen, soweit ein grober Verstoß gegen die Vorschriften dieses Abschnitts vorliegt. Dabei
handelt es sich um ein eigenst�ndiges Klagerecht des Betriebsrates. Die Klage richtet sich ent-
sprechend § 23 Abs.3 BetrVG gegen den Arbeitgeber, mit dem Antrag, dem Arbeitgeber aufzu-
geben, eine Handlung zu unterlassen, die Vornahme einer Handlung zu dulden oder eine Hand-
lung vorzunehmen. Erforderlich ist, dass es sich um einen betriebsratsf�higen Betrieb handelt.

Ein grober Verstoß des Arbeitgebers gegen seine Verpflichtungen nach dem AGG liegt vor bei
einer objektiven und offensichtlich schwerwiegenden Pflichtverletzung, ohne dass es auf ein
Verschulden ankommt.3) Ein grober Verstoß ist nicht anzunehmen, wenn der Arbeitgeber in ei-
ner schwierigen und ungekl�rten Rechtsfrage nach einer vertretbaren Rechtsansicht handelt.4)
Im �brigen wird man das Antragsrecht nach Absatz 2 nur bejahen k�nnen, wenn es sich bei
dem groben Verstoß um eine Benachteiligung mit kollektivem Bezug handelt. Das folgt aus
der Verkn�pfung des § 17 Abs. 2 AGG mit 23 Abs. 3 BetrVG, weil der Gesetzgeber den be-
triebsverfassungsrechtlichen und damit kollektivbezogenen Zusammenhang herstellt.5) Konse-
quent wird in Abs. 2 Satz 2 klargestellt, dass mit dem Antrag nicht Anspr�che des Benachteilig-
ten, also die Rechte aus §§ 13ff. AGG, geltend gemacht werden k�nnen.

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 39.
2) N�her Wisskirchen, a. a.O., S. 1497.
3) Nicolai, a. a.O., Rn. 667.
4) Nicolai, a. a.O., Rn. 668.
5) Klumpp, NZA 2006, S. 904 ff., 906.
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§ 18
Mitgliedschaft in Vereinigungen

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend f�r die Mitgliedschaft oder die
Mitwirkung in einer

1. Tarifvertragspartei,
2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angeh�ren oder die ei-

ne �berragende Machtstellung im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich innehat,
wenn ein grundlegendes Interesse am Erwerb der Mitgliedschaft besteht,

sowie deren jeweiligen Zusammenschl�ssen.

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1
darstellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder Mitwirkung in den in Absatz 1 ge-
nannten Vereinigungen.

Abs. 1 besagt, dass f�r die Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsorganisationen die Rege-
lungen �ber die Benachteiligungsverbote und deren Rechtsfolgen entsprechend wie im Be-
sch�ftigungsverh�ltnis gelten.

Abs. 2 gew�hrt einen Anspruch auf Mitgliedschaft bzw. Mitwirkung in einer Vereinigung. Da-
mit wird �ber die Anspr�che des § 15 AGG hinausgegangen. Begr�ndet wird das damit, dass
aufgrund der monopolartigen Stellung der Berufsvereinigungen eine Benachteiligung regelm�-
ßig nur in der Weise behoben werden kann, dass den Benachteiligten ein Anspruch auf Aufnah-
me bzw. auf Inanspruchnahme der satzungsm�ßigen Leistungen zugebilligt wird, soweit die �b-
rigen verfahrensrechtlichen und satzungsm�ßigen Voraussetzungen erf�llt sind.1)

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 39.
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ABSCHNITT 3
Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr

§ 19
Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot

(1) Eine Benachteiligung aus Gr�nden der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft,
wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Identit�t bei der Begr�ndung, Durchf�hrung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldver-
h�ltnisse, die

1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer
Vielzahl von F�llen zustande kommen (Massengesch�fte) oder bei denen das Ansehen
der Person nach der Art des Schuldverh�ltnisses eine nachrangige Bedeutung hat und
die zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von F�llen zustande kommen
oder

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben,

ist unzul�ssig.

(2) Eine Benachteiligung aus Gr�nden der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft ist
dar�ber hinaus auch bei der Begr�ndung, Durchf�hrung und Beendigung sonstiger zivil-
rechtlicher Schuldverh�ltnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzul�ssig.

(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick
auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener
Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Ver-
h�ltnisse zul�ssig.

(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf familien- und erb-
rechtliche Schuldverh�ltnisse.

(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf zivilrechtliche Schuld-
verh�ltnisse, bei denen ein besonderes N�he- oder Vertrauensverh�ltnis der Parteien oder
ihrer Angeh�rigen begr�ndet wird. Bei Mietverh�ltnissen kann dies insbesondere der Fall
sein, wenn die Parteien oder ihre Angeh�rigen Wohnraum auf demselben Grundst�ck
nutzen. Die Vermietung von Wohnraum zum nicht nur vor�bergehenden Gebrauch ist
in der Regel kein Gesch�ft im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, wenn der Vermieter insgesamt
nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet.

Die §§ 19–21 AGG regeln die Geltung des Gesetzes im Zivilrechtsbereich. Die Richtlinien des
Gemeinschaftsrechts sehen entsprechende Regelungen nur f�r die Merkmale Rasse und Ethnie
vor, der Gesetzgeber hat sich jedoch entschlossen, auch die f�r die Besch�ftigungsverh�ltnisse
geltenden Diskriminierungsmerkmale unter Ausnahme des Merkmals Weltanschauung in den
zivilrechtlichen Abschnitt des AGG aufzunehmen.

Der pers�nliche Anwendungsbereich im Zivilrechtsverkehr ist – im Gegensatz zum pers�nli-
chen Anwendungsbereich bei Besch�ftigungsverh�ltnissen (§ 6 AGG) im Gesetz nicht fixiert.
Man wird davon ausgehen m�ssen, dass grunds�tzlich alle Vertragsbeteiligten erfasst sind.
Das bedeutet, dass nicht nur Verbraucher im Sinne des § 13 BGB anspruchsberechtigt sein k�n-
nen, sondern auch Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, sofern es sich nicht um juristische Per-
sonen handelt. Grunds�tzlich d�rften demnach alle nat�rlichen Personen gesetzlich gesch�tzt
sein, sofern sie wegen eines in § 19 genannten Merkmals benachteiligt werden.1) Anspruchs-
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verpflichtet sind im Wesentlichen Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, jedoch sind auch Ver-
mieter verpflichtet, ebenso unter bestimmten Umst�nden Private (siehe zu Abs. 2).

Abs. 1 regelt das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot. Benachteiligungen bei einer bestimm-
ten Art von Gesch�ften wegen eines in § 19 genannten Merkmals sind danach unzul�ssig. We-
gen der einzelnen Benachteiligungsmerkmale sei auf die Kommentierung zu § 1 AGG verwie-
sen. Im Rahmen des sachlichen Anwendungsbereichs werden die erfassten Schuldverh�ltnisse
in zwei Alternativen in den Nrn. 1 und 2 definiert. Nr. 1 erfasst die sogenannten Massenge-
sch�fte. Ein und derselbe Anbieter muss gleichartige G�ter oder Dienstleistungen zu vergleich-
baren Bedingungen in einer Vielzahl von F�llen anbieten.

Ob die Dienstleistungen und G�ter in einer Vielzahl von F�llen angeboten werden, ist aus Sicht
des Anbieters zu beurteilen.2) Im Ergebnis wird man darauf abstellen m�ssen, ob sich eine Per-
son unternehmerisch am Markt bet�tigen will.3) Vergleichbare Bedingungen liegen vor, wenn
der Anbieter Allgemeine Gesch�ftsbedingungen verwendet.4) Typischerweise ohne Ansehen
der Person kommt ein Schuldverh�ltnis insbesondere im Bereich der Konsumg�terwirtschaft
und bei standardisierten Dienstleistungen zustande, beispielsweise im Einzelhandel, in der Gas-
tronomie und im Transportwesen.5) Den Massengesch�ften gleich gestellt werden Schuldver-
h�ltnisse, die in einer Vielzahl von F�llen zu vergleichbaren Bedingungen zustande kommen
und bei denen das Ansehen der Person eine nachrangige Bedeutung hat. Das gilt vor allem bei
Wohnraummietvertr�gen, sofern ein großer Wohnungsanbieter eine Vielzahl von Wohnungen
anbietet.6)

Abs. 1 Nr. 2 bezieht als Spezialvorschrift ausdr�cklich alle privaten Versicherungsverh�ltnisse
ein. Zwar erfasst schon Abs. 1 Nr. 1 Versicherungsvertr�ge, allerdings nur solche, die typi-
scherweise auf die Ermittlung von einschl�gigen Risikoindikatoren verzichten.7) Mit Nr. 2 wer-
den aber auch Versicherungen mit individueller vorheriger Risikopr�fung erfasst.

Abs. 2 erweitert den Anwendungsbereich des Gesetzes bei Benachteiligung aus Gr�nden der
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft auf sonstige zivilrechtliche Schuldverh�ltnisse im
Sinne des § 2 Abs. 1 Nrn. 5–8. Damit sind auch Gesch�fte Privater erfasst, soweit gem�ß § 2
Abs. 1 Nr. 8 die Waren der �ffentlichkeit zur Verf�gung stehen. Das soll der Fall sein, wenn
ein Angebot zum Vertragsschluss durch Anzeigen in Tageszeitungen, Schaufensterauslagen,
Ver�ffentlichungen im Internet oder auf vergleichbare Weise �ffentlich gemacht wird. Es kom-
me nur darauf an, dass die Erkl�rung �ber die Privatsph�re des Anbietenden hinaus gelangt.8)
Nach einer anderen Auffassung stehen Dienstleistungen und G�ter der �ffentlichkeit nur zur
Verf�gung, wenn sie typischerweise in einer Vielzahl von F�llen und ohne Ansehen der Person
der anderen Partei kontrahiert werden.9)

Nach Abs. 3 ist bei der Vermietung von Wohnraum eine unterschiedliche Behandlung im Hin-
blick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener
Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verh�ltnisse
zul�ssig. Diese Bestimmung ist nicht als Ausnahme, sondern als Klarstellung zu verstehen; eine
unterschiedliche Behandlung mit dieser Zielsetzung ist bereits tatbestandlich keine Benachteili-
gung.10)

Abs. 4 schließt die im Familien- und Erbrecht geregelten Schuldverh�ltnisse aus. Vereinbarun-
gen, die eine Erbfolge vorwegnehmen, sind ebenfalls von der Vorschrift erfasst.11) Die Vor-
schrift ist �berfl�ssig, denn familien- und erbrechtliche Anspr�che k�nnen weder Massenge-
sch�ft sein, noch den m�glicherweise bez�glich Rasse und ethnischer Herkunft erweiterten
Tatbestand des § 2 Abs.1 Nummer 8 AGG erf�llen.12)

Gem�ß Abs. 5 finden die Vorschriften des Absatzes keine Anwendung auf zivilrechtliche
Schuldverh�ltnisse, bei denen ein besonderes N�he- oder Vertrauensverh�ltnis der Parteien oder
ihrer Angeh�rigen begr�ndet wird. Das wird der Fall sein, wenn es sich f�r die durch das Be-
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nachteiligungsverbot verpflichtete Person um ein besonders bedeutsames Gesch�ft handelt oder
der Vertrag besonders engen oder langen Kontakt mit dem Vertragspartner mit sich bringen
w�rde.13) Satz 2 nennt als Beispiel den Fall, dass die Parteien oder ihre Angeh�rigen Wohn-
raum auf demselben Grundst�ck nutzen. Mit Satz 3 wird der Begriff des Massengesch�fts aus
Abs. 1 dergestalt relativiert, dass kein solches Massengesch�ft vorliegt, wenn der Vermieter
insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet. Als Wohnungen werden alle R�ume erfasst,
die der Vermieter der separaten, entgeltlichen Gebrauchs�berlassung zum privaten Aufenthalt
von Menschen durch Begr�ndung eines schuldrechtlichen Vertrages gewidmet hat.14) Unter
Umst�nden k�nnen auch unentgeltlich zur Verf�gung gestellte Wohnungen hinzugerechnet
werden, wenn eine atypische Gegenleistung erbracht wird, z.B. Hausmeisterdienste.15)

1) Nicolai, a. a.O., Rn. 716.
2) BT-Drucks. 16/1780, S. 41.
3) Nicolai, a. a.O., Rn. 732.
4) Nicolai, a. a.O., Rn. 732.
5) BT-Drucks. 16/1780, S. 41.
6) BT-Drucks. 16/1780, S. 41.
7) BT-Drucks. 16/1780, S. 41.
8) BT-Drucks. 16/1780, S. 32.
9) Maier/Reimer, NJW 2006, S. 2577 ff., S. 2580.

10) Maier/Reimer, a. a.O., S. 2580.
11) BT-Drucks. 16/1780, S. 42.
12) Maier/Reimer, a. a.O., S. 2580.
13) BT-Drucks. 16/1780, S. 42/43.
14) Lützenkirchen, MietRB 2006, S. 249 ff., 249.
15) Lützenkirchen, a. a.O., S. 250.
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§ 20
Zul�ssige unterschiedliche Behandlung

(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn f�r eine unter-
schiedliche Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters, der sexuellen Identit�t oder des Geschlechts ein sachlicher Grund vorliegt. Das
kann insbesondere der Fall sein, wenn die unterschiedliche Behandlung

1. der Vermeidung von Gefahren, der Verh�tung von Sch�den oder anderen Zwecken
vergleichbarer Art dient,

2. dem Bed�rfnis nach Schutz der Intimsph�re oder der pers�nlichen Sicherheit Rech-
nung tr�gt,

3. besondere Vorteile gew�hrt und ein Interesse an der Durchsetzung der Gleichbehand-
lung fehlt,

4. an die Religion eines Menschen ankn�pft und im Hinblick auf die Aus�bung der Reli-
gionsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, der
ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne R�cksicht auf ihre Rechtsform sowie der
Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion zur Aufgabe ma-
chen, unter Beachtung des jeweiligen Selbstverst�ndnisses gerechtfertigt ist.

(2) Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts ist im Falle des § 19 Abs. 1
Nr. 2 bei den Pr�mien oder Leistungen nur zul�ssig, wenn dessen Ber�cksichtigung bei ei-
ner auf relevanten und genauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten be-
ruhenden Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist. Kosten im Zusammenhang mit
Schwangerschaft und Mutterschaft d�rfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Pr�mien
oder Leistungen f�hren. Eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identit�t ist im Falle des
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 nur zul�ssig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoad�quater
Kalkulation beruht, insbesondere auf einer versicherungsmathematisch ermittelten Risi-
kobewertung unter Heranziehung statistischer Erhebungen.

§ 20 regelt, in welchen F�llen eine unterschiedliche Behandlung aufgrund der genannten Merk-
male zul�ssig ist. In diesen F�llen liegt keine Verletzung des Benachteiligungsverbots vor. Bei
der Norm handelt es sich um einen Rechtfertigungsgrund. Bei mittelbaren Diskriminierungen
kann gem�ß § 3 Abs. 2 AGG bereits eine Zul�ssigkeit auf der Tatbestandsebene erfolgen.

Satz 1 regelt, dass eine Benachteiligung nicht vorliegt, wenn ein sachlicher Grund besteht. Dif-
ferenzierungen im allgemeinen Zivilrecht sind h�ufig akzeptiert oder sogar erw�nscht, so z.B.
bei Sch�ler- und Studentenrabatten.1) Die Feststellung eines sachlichen Grundes bedarf der
wertenden Feststellung im Einzelfall nach den Grunds�tzen von Treu und Glauben.2) Die fol-
genden Nummern bezeichnen sachliche Gr�nde und sind als Regelbeispiele zu werten, wie sich
aus dem Wort „insbesondere“ ergibt. § 20 gilt nicht f�r Benachteiligungen aus Gr�nden der
Rasse oder der ethnischen Herkunft.

Nr. 1 rechtfertigt eine Ungleichbehandlung, die der Vermeidung von Gefahren, der Verh�tung
von Sch�den oder anderen Zwecken vergleichbarer Art dient. Eine unterschiedliche Behand-
lung ist aber nur dann gerechtfertigt, wenn sie zur Zweckerreichung grunds�tzlich geeignet
und erforderlich ist. Dem Anbieter steht in solchen F�llen jedoch ein gewisser Beurteilungs-
spielraum zur Verf�gung. Das ist zul�ssig, weil eine vorbeugende Schadensverh�tung auf Prog-
nosen beruht, die mit Unsicherheiten behaftet ist.3) Im Ergebnis werden aus diesem Grunde nur
willk�rliche Handlungen des Anbieters unzul�ssig sein.
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Nr. 2 rechtfertigt eine unterschiedliche Behandlung, wenn dem Bed�rfnis nach Schutz der In-
timsph�re oder der pers�nlichen Sicherheit Rechnung getragen wird. Es handelt sich insbeson-
dere um F�lle geschlechtsbedingter Umst�nde. Der Schutz der Intimsph�re kann unterschiedli-
che �ffnungszeiten von Schwimmb�dern von M�nnern und Frauen rechtfertigen.4) Eine
Ungleichbehandlung aus Gr�nden der pers�nlichen Sicherheit kann z.B. bei der Bereitstellung
von Frauenparkpl�tzen gerechtfertigt sein.5)

Nach Nr. 3 ist eine Ungleichbehandlung zul�ssig, wenn sie besondere Vorteile gew�hrt und ein
Interesse an der Durchsetzung der Gleichbehandlung fehlt. Im Gesch�ftsverkehr handelt es sich
dabei meist um Preiserm�ßigungen, die bestimmten Gruppen gew�hrt werden und damit andere
Gruppen benachteiligen. In Bezug auf Sch�ler- und Studentenrabatte ist eine Ungleichbehand-
lung sicher nachzuvollziehen, da diese Gruppen in der Regel �ber ein geringeres Erwerbsein-
kommen verf�gen.6) Eine Ungleichbehandlung soll auch dann gerechtfertigt sein, wenn der
Anbieter mit dem Angebot bestimmte Kundenkreise anlocken m�chte.7) Bei Online-Partnerver-
mittlungsplattformen m�ssen Frauen h�ufig keine Beitr�ge bezahlen, M�nner jedoch schon.
Das k�nnte dadurch gerechtfertigt werden, dass Frauen sich sonst bei den Diensten nicht an-
melden w�rden und damit der Dienst insgesamt gef�hrdet sei. Das ist jedoch fraglich, denn da-
bei handelt es sich zun�chst um eine bloße Vermutung. Der Anbieter w�re mit seinem Argu-
ment darlegungs- und beweisbelastet.

Nach Nr. 4 k�nnen Ungleichbehandlungen wegen der Religion oder der Weltanschauung ge-
rechtfertigt sein, wenn diese auf religi�sen oder weltanschaulichen Motiven des Anbieters beru-
hen. Der Anbieter ist aber gehalten, in diesen F�llen darzulegen, welcher religi�se Grundsatz
bzw. welcher Grundsatz seiner Weltanschauung im Einzelnen die Ungleichbehandlung recht-
fertigen soll.8) Beachtet werden muss gerade bei dieser Regelung, dass es sich um einen sachli-
chen Grund handeln muss. So ist weder ein Christ noch ein Moslem berechtigt, Verk�ufe nur an
Glaubensbr�der zu t�tigen. Es fehlt der sachliche Grund. Es gen�gt nicht die Berufung auf die
behaupteten Glaubensgebote, vielmehr muss ein Gewissenskonflikt als Konsequenz aus dem
Zwang, der eigenen Glaubens�berzeugung zuwider zu handeln, konkret substanziiert und ob-
jektiv nachvollziehbar dargelegt werden.9) Hinzu kommt, dass in solchen F�llen in der Regel
auch eine Benachteiligung wegen der Rasse oder der Ethnie in Betracht kommt. In Bezug auf
Scientology d�rfte sich die Frage nicht stellen, denn bei dieser Gruppierung handelt es sich
um keine Religion, sondern um eine Weltanschauung, sodass Scientology bereits nicht unter
den Schutz des § 19 AGG f�llt. Der Gesetzgeber hat die fehlerhafte Regelung bez�glich des
Merkmals „Weltanschauung“ in § 20 nun auch gesehen. Da das Merkmal „Weltanschauung“
vom Benachteiligungsverbot in § 19 nicht erfasst wird, soll es nun in § 20 ersatzlos gestrichen
werden.10)

Abs. 2 enth�lt besondere Bestimmungen f�r private Versicherungsvertr�ge nach § 19 Abs.1
Nr. 2. Private Versicherer m�ssen eine Pr�miendifferenzierung durch risikoad�quate Kalkula-
tionen unter Heranziehung statistischer Risikoerhebungen rechtfertigen, und zwar bei Ungleich-
behandlungen wegen des Geschlechts in strikterer Form, als es bei den anderen Merkmalen aus
§ 19 der Fall ist. Relevant und genau im Sinne der Norm sind nur solche Daten, die eine stich-
haltige Aussage �ber das Merkmal Geschlecht als versicherungsmathematischen Risikofaktor
erlauben. Die Daten m�ssen daher verl�sslich sein, regelm�ßig aktualisiert werden und auch
der �ffentlichkeit zug�nglich sein.11) Im Streitfall werden Versicherer also ihre Kalkulation
rechtfertigen m�ssen.12) Kosten in Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft d�r-
fen gem�ß Satz 2 auf keinen Fall zu unterschiedlichen Leistungen oder Pr�mien f�hren. Satz 3
regelt die Voraussetzungen, unter denen Versicherungen die Merkmale Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identit�t als Risikofaktoren bei
der Festlegung der Pr�mien und Leistungen heranziehen k�nnen. Der Begriff „anerkannte Prin-
zipien risikoad�quater Kalkulation“ kann als eine Zusammenfassung der Grunds�tze gesehen
werden, die von den Versicherungsmathematikern bei der Berechnung von Pr�mien und De-
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ckungsr�ckstellungen anzuwenden sind. Es sind bestimmte Rechnungsgrundlagen, mathemati-
sche Formeln und kalkulatorische Herleitungen zu verwenden, ferner muss auf anerkannte me-
dizinische Erfahrungswerte und Einsch�tzungstabellen der R�ckversicherer zur�ckgegriffen
werden.13)

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 43.
2) BT-Drucks. 16/1780, S. 43.
3) BT-Drucks. 16/1780, S. 43.
4) BT-Drucks. 16/1780, S. 44.
5) BT-Drucks. 16/1780, S. 44.
6) BT-Drucks. 16/1780, S. 44.
7) BT-Drucks. 16/1780, S. 44.
8) Vgl. Nicolai, a. a.O., Rn. 829.
9) BT-Drucks. 16/1780, S. 45.

10) BR-Drucks. 741/06, S. 8.
11) BT-Drucks. 16/1780, S. 45.
12) Maier/Reimer, a. a.O., S. 2581.
13) BT-Drucks. 16/1780, S. 45.
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§ 21
Anspr�che

(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot unbe-
schadet weiterer Anspr�che die Beseitigung der Beeintr�chtigung verlangen. Sind weitere
Beeintr�chtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.

(2) Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachteiligende verpflichtet,
den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Benachteili-
gende die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Ver-
m�gensschaden ist, kann der Benachteiligte eine angemessene Entsch�digung in Geld ver-
langen.

(3) Anspr�che aus unerlaubter Handlung bleiben unber�hrt.

(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot abweicht, kann sich der
Benachteiligende nicht berufen.

(5) Ein Anspruch nach den Abs�tzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Mona-
ten geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch nur geltend ge-
macht werden, wenn der Benachteiligte ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist
verhindert war.

Die Vorschrift regelt die Anspr�che der Betroffenen nach einem Verstoß gegen das zivilrecht-
liche Benachteiligungsverbot.

Nach Abs. 1 kann im Falle einer Verletzung des Verbots der Benachteiligung der Benachteilig-
te die Beseitigung der Beeintr�chtigung und bei Wiederholungsgefahr Unterlassung verlangen.
Es handelt sich um verschuldensunabh�ngige Anspr�che, d.h., der objektive Verstoß gegen das
Verbot reicht aus.

Nach Abs. 2 Satz 1 kann der Benachteiligte Ersatz des materiellen Schadens verlangen. Die
Schadensersatzverpflichtung richtet sich nach den §§ 280 Abs. 1 Satz 1 und 2 BGB. Ein Scha-
densersatzanspruch entf�llt gem�ß Satz 2 allerdings, wenn der Anbieter die Pflichtverletzung
nicht zu vertreten hat. Der Anbieter muss also – im Gegensatz zu Abs. 1 – schuldhaft gehandelt
haben, ihm muss Vorsatz oder Fahrl�ssigkeit vorwerfbar sein. Ob das Verschulden als Voraus-
setzung der Verpflichtung zum Ersatz materieller Sch�den aus einer Benachteiligung wegen
Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts ge-
n�gt, wird bezweifelt.1) F�r die Gemeinschaftskonformit�t der Regelung spricht allerdings,
dass der Gesetzgeber bereits mit dem Entsch�digungsanspruch nach Abs. 2 Satz 3 eine ver-
schuldensunabh�ngige Haftung geschaffen hat, sodass eine hinreichende verschuldensunabh�n-
gige Sanktion bei Verst�ßen gegen das Benachteiligungsverbot vorliegt.2) Satz 3 regelt im Hin-
blick auf § 253 Absatz 1 BGB den Ersatz des durch die Benachteiligung eingetretenen
immateriellen Schadens.

Ein Anspruch auf Abschluss eines Vertrages, wie ihn der Vorg�ngerentwurf vorsah, existiert im
Gesetz nicht. Der Anspruch ist jedoch auch nicht ausdr�cklich ausgeschlossen – so wie in § 15
Abs. 6 f�r das Besch�ftigungsverh�ltnis. Das legt die Auffassung nahe, dass sich ein Anspruch
des Benachteiligten auf einen Vertragsabschluss ergeben kann.3) Andererseits ist der Anspruch
auf Abschluss eines Vertrages kein Schadensersatzanspruch, sondern ein Erf�llungsanspruch.
Ein solcher Anspruch kann sich demgem�ß allenfalls im Rahmen des Abs. 1 als Beseitigungs-
anspruch ergeben.
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Verm�genssch�den, die sich aufgrund eines Verstoßes gegen das Benachteiligungsverbot erge-
ben, sind zu ersetzen. Der Benachteiligte muss sowohl die Entstehung des Schadens als auch
die Kausalit�t zwischen dem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot und dem geltend ge-
machten Schaden darlegen und beweisen.4)

Satz 3 regelt den Ersatz des immateriellen Schadens. Dieser Anspruch wird f�r die Rechtspra-
xis eine gr�ßere Rolle spielen, da er bereits bei Verstoß gegen ein zivilrechtliches Benachteili-
gungsverbot ausgel�st wird und es keiner Darlegung zum Schaden selbst und der Kausalit�t be-
darf.5) Bez�glich der H�he der Entsch�digung ist auf die Rechtsprechung bez�glich der
Verletzungen des allgemeinen Pers�nlichkeitsrechts zur�ckzugreifen. Angemessen ist die Ent-
sch�digung, wenn sie dem Benachteiligten Genugtuung f�r die durch die Benachteiligung zuge-
f�gte Herabsetzung oder Zur�cksetzung verschaffen kann. Das Verweisen auf eine lediglich
symbolhafte Entsch�digung w�re unzul�ssig und entspr�che auch nicht den Anforderungen
der Richtlinie, die wirksame, verh�ltnism�ßige und abschreckende Sanktionen verlangt.6)

Abs. 3 stellt klar, dass Anspr�che aus unerlaubter Handlung unber�hrt bleiben. Das kann z.B.
ein Anspruch aus § 823 Absatz 2 BGB i.V.m. § 185 StGB wegen Beleidigung sein. Allerdings
ist es f�r den Benachteiligten in der Regel vorteilhafter, sich auf § 21 AGG zu berufen, da ihm
hier Beweiserleichterungen zur Verf�gung stehen.7)

Abs. 4 stellt klar, dass es sich bei den Regelungen zu § 21 AGG um zwingendes Recht handelt
und abweichende Vereinbarungen nichtig sind, der Benachteiligende sich also darauf nicht be-
rufen kann. Damit soll verhindert werden, dass durch Vertragsklauseln – sei es per Individual-
vereinbarung oder per AGB – die Schadensersatzregelungen ausgeschlossen werden k�nnen.

Abs. 5 bestimmt Ausschlussfristen. Anspr�che auf Beseitigung oder Schadensersatz m�ssen in-
nerhalb einer Frist von zwei Monaten geltend gemacht werden. Die Ausschlussfrist ist von
Amts wegen zu ber�cksichtigen und muss nicht mit einer Einrede geltend gemacht werden.8)

Allerdings kann die Fristvers�umnis gem�ß Abs. 5 Satz 2 geheilt werden, wenn der Benachtei-
ligte ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war. Das soll der Fall sein, wenn
der Benachteiligte erst nach Fristablauf von den anspruchsbegr�ndenden Tatsachen Kenntnis
erlangt, ohne dass dies von ihm zu vertreten ist.9) Der Anspruchsteller muss in diesem Fall
den Anspruch binnen zwei Monaten nach Kenntniserlangung geltend machen. Wie der An-
spruch geltend gemacht werden muss, ist offen.10) In jedem Fall ist der Begriff „geltend ma-
chen“ nicht so zu verstehen, dass der Benachteiligte den Anspruch gerichtlich geltend machen
muss, eine außergerichtliche, nicht notwendig schriftliche Geltendmachung reicht aus.11)

1) Vgl. Nicolai, a. a.O., Rn. 846; Maier/Reimer, a. a.O., S. 2581.
2) Vgl. Bauer/Evers, a. a.O., S. 893 (zu § 15 AGG).
3) So auch Nicolai, a. a.O., Rn. 849.
4) Nicolai, a. a.O., Rn. 856.
5) Nicolai, a.a. O., Rn. 861.
6) BT-Drucks. 16/1780, S. 46.
7) BT-Drucks. 16/1780, S. 46.
8) Nicolai, a. a.O., Rn. 865.
9) BT-Drucks. 16/1780, S. 47.

10) Maier/Reimer, a. a.O., S. 2582.
11) Vgl. Nicolai, a. a.O., Rn. 871 f.
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ABSCHNITT 4
Rechtsschutz

§ 22
Beweislast

Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen eines
in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, tr�gt die andere Partei die Beweislast daf�r,
dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen
hat.

Bei der Vorschrift handelt es sich um eine Regelung �ber die Beweislast. Sie gilt allgemein, so-
wohl f�r Besch�ftigungsverh�ltnisse, als auch im Zivilrechtsverkehr. Die Vorschrift entspricht
im Wesentlichen dem § 611a Abs. 1 Satz 3 BGB, der durch das AGG abgel�st worden ist.
Die Regelung in § 22 AGG tr�gt dem Umstand Rechnung, dass das diskriminierende Element
in einer bestimmten Handlung, Vereinbarung oder Maßnahme f�r einen Besch�ftigten h�ufig
nur schwer nachweisbar ist. Das gilt besonders f�r Auswahlentscheidungen bei Bewerbungen
oder Bef�rderungen, da der Besch�ftigte als Außenstehender keine Einsicht in die interne Ent-
scheidungsstruktur besitzt.1)

Beweist der Anspruchsteller im Streitfall Tatsachen, die eine Benachteiligung wegen eines in
§ 1 genannten Grundes vermuten lassen, muss der Anspruchgegner darlegen und beweisen,
dass sein Handeln gerechtfertigt ist. Im Einzelnen gilt f�r den Anspruchsteller zun�chst Folgen-
des: Der Benachteiligte muss zun�chst beweisen, dass er eine der in § 1 AGG genannten Dis-
kriminierungsmerkmale erf�llt. Ferner hat der Benachteiligte zu beweisen, dass eine Benachtei-
ligung erfolgt ist, er also gegen�ber einer anderen Person ung�nstiger behandelt worden ist.
Schließlich hat er darzulegen, dass die unterschiedliche Behandlung auf einem Diskriminie-
rungsmerkmal des § 1 AGG basiert. F�r den Beweis dieser Kausalit�t l�sst das Gesetz Indizien
ausreichen, d. h. Anhaltspunkte, die eine Benachteiligung gerade aus diesem Grunde plausibel
erscheinen lassen.2) Die Beweiserleichterung des § 22 gilt damit ausschließlich f�r die Frage,
ob eine unterschiedliche Behandlung wegen eines Diskriminierungsmerkmals aus § 1 AGG er-
folgt. Bei unmittelbaren Benachteiligungen im Sinne des § 3 Abs. 1 AGG muss der Vortrag des
Anspruchstellers den Schluss auf eine entsprechende Motivlage des Anspruchsgegner, bei mit-
telbaren Benachteiligungen gem�ß § 3 Abs. 2 AGG einen Schluss auf die besondere Betroffen-
heit des Benachteiligten zulassen.3) Der Benachteiligte gen�gt seiner Darlegungslast, wenn er
Hilfstatsachen darlegt und unter Beweis stellt, die eine Benachteiligung wegen eines Merkmals
aus § 1 AGG vermuten lassen. Die Beweisanforderungen f�r diese Vermutung der Diskriminie-
rung wird deutlich abgesenkt. Es gen�gt, wenn das Gericht ihr Vorliegen f�r �berwiegend
wahrscheinlich h�lt. Stehen dem Kl�ger keine anderen Beweismittel, insbesondere Zeugen,
zur Verf�gung, hat das Gericht alle zul�ssigen M�glichkeiten auszunutzen, so die Anh�rung
der Partei zur Sachaufkl�rung gem�ß § 141 ZPO und die Parteivernehmung nach § 448 ZPO.
Ist nach dieser Beweisaufnahme eine unterschiedliche Behandlung zu vermuten, tr�gt der Be-
klagte die volle Beweislast daf�r, dass kein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot vor-
liegt.4) Das bedeutet, dass der Anspruchsgegner einen anderen, nicht diskriminierenden Aus-
wahlgrund f�r die Entscheidung nachweisen muss. Was der in Anspruch Genommene
nachweisen muss, um ein unzul�ssiges Motiv f�r die Ungleichbehandlung zu widerlegen, h�ngt
vom Einzelfall ab. So wird z.B. nicht geschlechtsneutralen Stellenanzeigen ein so hoher Indiz-
wert beigemessen, dass der Arbeitgeber den Gegenbeweis kaum mit Aussicht auf Erfolg f�hren
kann.5) Bei Einstellungs- und Bef�rderungsbedingungen wird der Arbeitgeber seine Auswahl-
kriterien sowie die jeweilige Entscheidungsbasis offenlegen m�ssen.6) Es besteht keine aus-
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dr�ckliche Pflicht des Anspruchsgegners, dem Anspruchsteller auf Anfrage Ausk�nfte �ber
m�gliche Differenzierungsgr�nde zu erteilen. Im Einzelfall kann sich aber eine solche Pflicht
nach den allgemeinen Regeln von Treu und Glauben ergeben, wenn innerhalb einer Rechtsbe-
ziehung eine Partei �ber das Bestehen eines Rechts im Ungewissen ist und die andere Partei die
zur Beseitigung der Ungewissheit erforderliche Auskunft unschwer erteilen kann.7) Das mag
f�r den Bereich der Besch�ftigungsverh�ltnisse im internen Bereich, z.B. im Rahmen von Be-
f�rderungen oder im Bereich der Entgeltgleichheit,8) zul�ssig sein. Gegen�ber Außenstehenden
Personen, so z.B. abgelehnten Bewerbern, scheitert diese Auskunftsverpflichtung regelm�ßig
unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten, denn eine Verpflichtung, m�glicherweise gegen�ber Hun-
derten von Bewerbern f�r jeden Einzelfall die Auswahlentscheidung detailliert zu rechtfertigen,
w�rde die Grenze des Zumutbaren weit �berschreiten und das Kerngesch�ft des Arbeitgebers
gef�hrden.9) Das wird im Bereich des Zivilrechtsverkehrs auch f�r die Massen- und �hnliche
Gesch�fte im Rahmen des § 19 AGG gelten, soweit der Anspruchsgegner Auskunft nur unter
großem Aufwand erteilen kann.

1) Vgl. Grobys, NZA 2006, S. 899.
2) Willemsen/Schweibert, a. a.O., S. 2591.
3) Vgl. Grobys, NZA 2006, S. 900.
4) BT-Drucks. 16/1780, S. 47.
5) Nicolai, a. a.O., Rn. 111 m.w.N.
6) Vgl. Nicolai, a. a.O., Rn. 113.
7) Palandt/Heinrichs, BGB, § 261 Rn. 8.
8) Vgl. auch BAG, NZA 2005, S. 289.
9) So auch Grobys, NZA 2006, S. 903.
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§ 23
Unterst�tzung durch Antidiskriminierungsverb�nde

(1) Antidiskriminierungsverb�nde sind Personenzusammenschl�sse, die nicht gewerbsm�-
ßig und nicht nur vor�bergehend entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen
von benachteiligten Personen- oder Personengruppen nach Maßgabe von § 1 wahrneh-
men. Die Befugnisse nach den Abs�tzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75
Mitglieder haben oder einen Zusammenschluss aus mindestens sieben Verb�nden bilden.

(2) Antidiskriminierungsverb�nde sind befugt, im Rahmen ihres Satzungszwecks in ge-
richtlichen Verfahren, in denen eine Vertretung durch Anw�lte und Anw�ltinnen nicht
gesetzlich vorgeschrieben ist, als Beist�nde Benachteiligter in der Verhandlung aufzutre-
ten. Im �brigen bleiben die Vorschriften der Verfahrensordnungen, insbesondere diejeni-
gen, nach denen Beist�nden weiterer Vortrag untersagt werden kann, unber�hrt.

(3) Antidiskriminierungsverb�nden ist im Rahmen ihres Satzungszwecks die Besorgung
von Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet.

(4) Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verb�nden zugunsten von be-
hinderten Menschen bleiben unber�hrt.

Die Vorschrift regelt Mitwirkungsbefugnisse von Verb�nden, die sich die Bek�mpfung von Be-
nachteiligungen zur Aufgabe gemacht haben.

Abs. 1 gibt eine Legaldefinition des Antidiskriminierungsverbandes. Es muss sich um einen
Personenzusammenschluss handeln, der nicht gewerbsm�ßig und nicht nur vor�bergehend die
besonderen Interessen benachteiligter Personen und Personengruppen wahrnimmt. Es muss sich
um keine allgemeinen Vereine oder Verb�nde handeln, die hinsichtlich jeglichen Diskriminie-
rungsmerkmals t�tig werden. Vielmehr kann es sich um Vereine und Verb�nde handeln, die
sich f�r die spezifischen Interessen von z.B. Migranten oder �lteren Personen engagieren.1)
Wegen der Begrifflichkeiten „nicht gewerbsm�ßig“ und „nicht nur vor�bergehend“ wird auf
§ 4 Absatz 2 UklaG verwiesen.2) Die satzungsgem�ßen Aufgaben d�rfen demnach nicht auf Er-
zielung dauernder Einnahmen gerichtet sein, sondern der Verband muss sich aus eigenen Mit-
teln finanzieren. Der Verein darf sich deshalb nicht aus reiner Abmahnt�tigkeit finanzieren.3)
Der Verband muss die satzungem�ßen Aufgaben ferner tats�chlich dauerhaft und sachgerecht
wahrnehmen.4) Satz 2 regelt, unter welchen Voraussetzungen die Verb�nde die besonderen Be-
fugnisse aus den Abs�tzen 2 bis 4 wahrnehmen d�rfen. Sie m�ssen mindestens 75 Mitglieder
haben oder bei Dachverb�nden aus mindestens sieben Vereinen oder Verb�nden bestehen. Ein
besonderes Anerkennungsverfahren ist nicht erforderlich.5)

Gem�ß Abs. 2 sind die Verb�nde, die die Kriterien des Abs. 1 erf�llen, befugt, in gerichtlichen
Verfahren, in denen eine Vertretung durch Anw�lte nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, als Bei-
st�nde Benachteiligter in der Verhandlung aufzutreten. Im Zivilprozess k�nnen die Verb�nde
demnach gem�ß § 90 ZPO auftreten. Der Beistand darf alle Prozesshandlungen f�r die Partei
erkl�ren, zu denen die m�ndliche Verhandlung Anlass gibt. Der Vortrag des Beistands ist der-
jenige der Partei, soweit diese nicht sofort widerspricht.6) Im arbeitsgerichtlichen Verfahren
sollten die Verb�nde gem�ß § 11 Abs. 1 Satz 6 ArbGG als Bevollm�chtigte auftreten d�rfen.
Der Gesetzgeber wird § 11 Abs. 1 Satz 6 ArbGG allerdings nunmehr streichen,7) sodass zu-
k�nftig auch vor den Arbeitsgerichten eine T�tigkeit nur als Beistand m�glich sein wird.

Nach Abs. 3 ist den Verb�nden, die alle Kriterien des Abs. 1 erf�llen, im Rahmen ihres Sat-
zungszwecks die Besorgung von Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet. Sie d�rfen al-
so Benachteiligte vor und in einem Gerichtsverfahren beraten und ihnen Hilfe bei der Vorberei-
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tung von Klagen und Schrifts�tzen bieten. Den Antidiskriminierungsverb�nden steht allerdings
kein eigenes Verbandklagerecht zu; ebenso k�nnen Entsch�digungs- und Schadensersatzan-
spr�che nicht abgetreten werden.8)

Abs. 4 stellt klar, dass besondere Klagebefugnisse von Verb�nden zugunsten von Menschen mit
Behinderungen unber�hrt bleiben. Als Beispiel kann die in § 63 SGB IX geregelte Prozess-
standschaft gelten.9)

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 48.
2) BT Drucks. 16/1780, S. 48.
3) Palandt/Bassenge, UklaG, § 4, Rn. 6.
4) Palandt/Bassenge, UklaG, § 4, Rn. 6.
5) BT-Drucks. 16/1780, S. 48.
6) Zöller/Vollkommer, ZPO, § 90 Rn. 4.
7) BR-Drucks. 741/06, S. 8.
8) Nicolai, a. a.O., Rn. 157 f.; a.A. Maier/Reimer, a. a.O., S. 2582.
9) BT-Drucks. 16/1780, S. 48.
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ABSCHNITT 5
Sonderregelungen f�r �ffentlich-rechtliche Dienstverh�ltnisse

§ 24
Sonderregelung f�r �ffentlich-rechtliche Dienstverh�ltnisse

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Ber�cksichtigung ihrer besonderen Rechts-
stellung entsprechend f�r

1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der L�nder, der Gemeinden, der Gemeindever-
b�nde sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes oder eines Landes unterstehenden
K�rperschaften, Anstalten und Stiftungen des �ffentlichen Rechts,

2. Richterinnen und Richter des Bundes und der L�nder,

3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre Heranzie-
hung zum Zivildienst betroffen ist.

Die Regelung bezieht in Nr. 1 die Beamtinnen und Beamten des Bundes, der L�nder, der Ge-
meinden, der Gemeindeverb�nde sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes oder eines Lan-
des unterstehenden K�rperschaften, Anstalten und Stiftungen des �ffentlichen Rechts in den
Anwendungsbereich des Gesetzes ein. Die Einbeziehung der Beamten muss jedoch unter Be-
r�cksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung erfolgen. Danach gilt das sich aus § 14 AGG
ergebende Leistungsverweigerungsrecht f�r die Besch�ftigten des �ffentlichen Dienstes nicht,
soweit im Einzelfall dienstliche Belange entgegenstehen.1) Die zitierte Gesetzesbegr�ndung
ist hier verwirrend, da von Besch�ftigten des �ffentlichen Dienstes die Rede ist. Das m�ssen
keine Beamtenverh�ltnisse sein, sondern k�nnen auch Angestelltenverh�ltnisse sein. Aufgrund
des klaren Gesetzeswortlauts wird sich die einschr�nkende Regelung jedoch nur f�r Beamtin-
nen und Beamte ergeben. Die Nrn. 2 und 3 ziehen Richterinnen und Richter des Bundes und
der L�nder ein, sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstleistende soweit ihre
Heranziehung zum Zivildienst betroffen ist. F�r Soldatinnen und Soldaten gilt das Gesetz �ber
die Gleichbehandlung der Soldatinnen und Soldaten, das gleichzeitig mit dem AGG in Kraft
getreten ist.

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 49.
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ABSCHNITT 6
Antidiskriminierungsstelle

§ 25
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) Beim Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird unbeschadet
der Zust�ndigkeit der Beauftragten des Deutschen Bundestages oder der Bundesregie-
rung die Stelle des Bundes zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genann-
ten Grundes (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) errichtet.

(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die f�r die Erf�llung ihrer Aufgaben
notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verf�gung zu stellen. Sie ist im Einzelplan
des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Ka-
pitel auszuweisen.

Nach Abs. 1 wird beim Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine An-
tidiskriminierungsstelle eingerichtet. Die Stelle wird die Benachteiligten hinsichtlich ihrer
Rechte aufkl�ren und sie bei der Verfolgung ihrer Rechte unterst�tzen.1) Die Errichtung l�sst
die Zust�ndigkeiten anderer Beauftragter des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung
unber�hrt.

Nach Abs. 2 erh�lt die Antidiskriminierungsstelle eine eigene Personal- und Sachausstattung.

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 49.
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§ 26
Rechtsstellung der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister f�r Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend ernennt auf Vorschlag der Bundesregierung eine Person zur Leitung der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes. Sie steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem �ffentlich-
rechtlichen Amtsverh�ltnis zum Bund. Sie ist in Aus�bung ihres Amtes unabh�ngig und
nur dem Gesetz unterworfen.

(2) Das Amtsverh�ltnis beginnt mit der Aush�ndigung der Urkunde �ber die Ernennung
durch die Bundesministerin oder den Bundesminister f�r Familie, Senioren, Frauen und
Jugend.

(3) Das Amtsverh�ltnis endet außer durch Tod

1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages,
2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze nach § 41 Abs. 1 des Bun-

desbeamtengesetzes,
3. mit der Entlassung.

Die Bundesministerin oder der Bundesminister f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend
entl�sst die Leiterin oder den Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf deren
Verlangen oder wenn Gr�nde vorliegen, die bei einer Richterin oder einem Richter auf
Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. Im Falle der Beendigung des
Amtsverh�ltnisses erh�lt die Leiterin oder der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes eine von der Bundesministerin oder dem Bundesminister f�r Familie, Senioren,
Frauen und Jugend vollzogene Urkunde. Die Entlassung wird mit der Aush�ndigung der
Urkunde wirksam.

(4) Das Rechtsverh�ltnis der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gegen-
�ber dem Bund wird durch Vertrag mit dem Bundesministerium f�r Familie, Senioren,
Frauen und Jugend geregelt. Der Vertrag bedarf der Zustimmung der Bundesregierung.

(5) Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeamter zur Leitung der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes bestellt, scheidet er oder sie mit Beginn des Amtsverh�ltnisses aus
dem bisherigen Amt aus. F�r die Dauer des Amtsverh�ltnisses ruhen die aus dem Beam-
tenverh�ltnis begr�ndeten Rechte und Pflichten mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsver-
schwiegenheit und des Verbots der Annahme von Belohnungen oder Geschenken. Bei un-
fallverletzten Beamtinnen oder Beamten bleiben die gesetzlichen Anspr�che auf das
Heilverfahren und einen Unfallausgleich unber�hrt.

Gem�ß Abs. 1 ist durch den zust�ndigen Bundesminister oder die zust�ndige Bundesministerin
eine Person zur Leitung der Antidiskriminierungsstelle zu ernennen. Das Amtsverh�ltnis der er-
nannten Person ist �ffentlich-rechtlich ausgestattet. Die ernannte Person ist unabh�ngig und in
der Aus�bung des Amtes nur dem Gesetz unterworfen. Durch diese Unabh�ngigkeit soll eine
hohe Akzeptanz bei den von Diskriminierung Betroffenen erm�glicht werden.1)

Abs. 2 regelt den Beginn des Amtsverh�ltnisses.

Abs. 3 benennt die F�lle der Beendigung des Amtsverh�ltnisses. Enden kann es durch Tod. Fer-
ner endet das Amt turnusm�ßig mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages, durch Ab-
lauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze nach § 41 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes
und mit der Entlassung. Die Entlassung erfolgt auf Verlangen der Antidiskriminierungsstelle
oder wenn Gr�nde vorliegen, die bei einem Richter auf Lebenszeit die Entlassung aus dem
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Dienst rechtfertigen. F�r die Inhalte des letzteren Entlassungsgrundes bietet § 21 des Deutschen
Richtergesetzes Beispiele. Unter welchen Voraussetzungen die Antidiskriminierungsstelle den
Leiter der Stelle entlassen kann, bleibt offen. Fest steht, dass aufgrund der Regelung eine vor-
zeitige Entlassung m�glich ist. Die S�tze 3 und 4 regeln die Modalit�ten der Entlassung.

Nach Abs. 4 wird zwischen der Antidiskriminierungsstelle und dem Leiter der Stelle ein
Dienstvertrag geschlossen. Dieser Vertrag regelt die Dienstrechte und – pflichten, wie Bezah-
lung und Versorgung, Nebent�tigkeiten, Annahme von Belohnungen und Geschenken, Amts-
verschwiegenheit, Aussagegenehmigung, Vertretungsfragen und Dienst- und Rechtsaufsicht.2)

Abs. 5 enth�lt Regelungen f�r den Fall, dass ein Bundesbeamter oder eine Bundesbeamtin zur
Leitung der Antidiskriminierungsstelle bestimmt wird.

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 49.
2) BT-Drucks. 16/1780, S. 50.
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§ 27
Aufgaben

(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt worden zu
sein, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden.

(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterst�tzt auf unabh�ngige Weise Perso-
nen, die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz
vor Benachteiligungen. Hierbei kann sie insbesondere

1. �ber Anspr�che und die M�glichkeiten des rechtlichen Vorgehens im Rahmen gesetz-
licher Regelungen zum Schutz vor Benachteiligungen informieren,

2. Beratung durch andere Stellen vermitteln,
3. eine g�tliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben.

Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung zust�ndig sind,
leitet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die Anliegen der in Absatz 1 genannten
Personen mit deren Einverst�ndnis unverz�glich an diese weiter.

(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabh�ngige Weise folgende
Aufgaben wahr, soweit nicht die Zust�ndigkeit der Beauftragten der Bundesregierung
oder des Deutschen Bundestages ber�hrt ist:

1. �ffentlichkeitsarbeit,
2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in § 1 genannten

Gr�nden,
3. Durchf�hrung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Benachteiligungen.

(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zust�ndigkeitsbereich be-
troffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages legen ge-
meinsam dem Deutschen Bundestag alle vier Jahre Berichte �ber Benachteiligungen aus
den in § 1 genannten Gr�nden vor und geben Empfehlungen zur Beseitigung und Vermei-
dung dieser Benachteiligungen. Sie k�nnen gemeinsam wissenschaftliche Untersuchungen
zu Benachteiligungen durchf�hren.

(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zust�ndigkeitsbereich be-
troffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages sollen bei
Benachteiligungen aus mehreren der in § 1 genannten Gr�nde zusammenarbeiten.

Nach Abs. 1 soll sich jeder, der der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benach-
teiligt zu sein, an die Antidiskriminierungsstelle wenden. Ausreichend ist, dass der Betroffene
einen als benachteiligend empfundenen Sachverhalt vorbringt. Das kann formlos geschehen
und ist an keine Frist gebunden.1)

Gem�ß Abs. 2 soll die Antidiskriminierungsstelle die Betroffenen unterst�tzen, und zwar vor
allem durch allgemeine und umfassende Information �ber Anspr�che und M�glichkeiten der
Rechtsdurchsetzung, der Vermittlung der Beratung durch andere Stellen und durch Verfahren
der g�tlichen Streitbeilegung. Eine Hemmung der gesetzlichen Ausschlussfristen f�r den Fall
eines G�teversuchs ist nicht vorgesehen und auch nicht den Umst�nden zu entnehmen. Insoweit
ist fraglich, ob die Verfahren vor der Antidiskriminierungsstelle genutzt werden. Nach Satz 3
kann der Zust�ndigkeitsbereich des Beauftragten der Bundesregierung f�r Migration, Fl�chtlin-
ge und Integration sowie der Zust�ndigkeitsbereich des Beauftragten f�r Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten betroffen sein, schließlich hinsichtlich des Merkmals der Behinderung
der Zust�ndigkeitsbereich der Beauftragten der Bundesregierung f�r die Belange behinderter
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Menschen. Aus datenschutzrechtlichen Gr�nden ist die Weiterleitung des Sachverhalts an diese
Stellen von der Zustimmung des Betroffenen erforderlich.2)

In Abs. 3 sind die wesentlichen weiteren T�tigkeiten der Stelle geregelt, n�mlich die �ffent-
lichkeitsarbeit, Verfahren zur Verhinderung von Benachteiligungen, z.B. durch Angebot und
Durchf�hrung von Fortbildung in Betrieben und schließlich die Durchf�hrung wissenschaftli-
cher Untersuchungen bez�glich Benachteiligungen. Die Stelle hat auch das Recht, die Untersu-
chungen an Dritte, z.B. wissenschaftliche Vereinigungen zu �bergeben.3)

Gem�ß Abs. 4 besteht eine Pflicht der Antidiskriminierungsstelle gemeinsam mit den entspre-
chenden Bundesbeauftragten alle vier Jahre Berichte �ber Benachteiligungen und die M�glich-
keiten der Vermeidung vorzulegen.

Abs. 5 h�lt fest, dass die Stelle und die betroffenen Bundesbeauftragten bei Benachteiligungs-
sachverhalten zusammenarbeiten sollen. Eine ausdr�ckliche Pflicht zur Zusammenarbeit ergibt
sich daraus nicht.

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 50.
2) BT-Drucks. 16/1780, S. 51.
3) BT-Drucks. 16/1780, S. 51.
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§ 28
Befugnisse

(1) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann in F�llen des § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3
Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, soweit die Person, die sich nach § 27 Abs. 1 an sie
gewandt hat, hierzu ihr Einverst�ndnis erkl�rt.

(2) Alle Bundesbeh�rden und sonstigen �ffentlichen Stellen im Bereich des Bundes sind
verpflichtet, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Erf�llung ihrer Aufgaben
zu unterst�tzen, insbesondere die erforderlichen Ausk�nfte zu erteilen. Die Bestimmun-
gen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unber�hrt.

Nach Abs. 1 kann die Antidiskriminierungsstelle in Verfahren der g�tlichen Einigung gem�ß
§ 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, soweit die Person, die sich
an die Stelle gewandt hat, sich damit einverstanden erkl�rt. Das soll die Ombudsfunktion der
Stelle st�rken. Die gegenseitige Bereitschaft, eine g�tliche Beilegung zu erreichen, soll durch
dieses Verfahren erh�ht werden.1) Es bleibt abzuwarten, wie dieses Verfahren angenommen
wird. Im Ergebnis wird es darauf ankommen, ob die Parteien an dem Verfahren der g�tlichen
Streitbeilegung aktiv mitwirken und ob die Antidiskriminierungsstelle zeitnah eine L�sung
wird herbeif�hren k�nnen.

Mit Abs. 2 werden der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Ausnahme des eigenst�ndi-
gen Akteneinsichtsrechts die gleichen Auskunftsrechte gegen�ber allen Bundesbeh�rden und
sonstigen �ffentlichen Stellen ein, die die oder der Beauftragte der Bundesregierung f�r die Be-
lange behinderter Menschen hat. Die Regelung des Satzes 2 umfasst auch die entsprechende
Anwendung des § 24 Abs. 4 BDSG auf die Verpflichtung zur Auskunftserteilung gegen�ber
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.2)

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 51.
2) BT-Drucks. 16/1780, S. 52.
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§ 29
Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen

und anderen Einrichtungen

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer T�tigkeit Nichtregierungsorgani-
sationen sowie Einrichtungen, die auf europ�ischer, Bundes-, Landes- oder regionaler
Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes t�tig
sind, in geeigneter Form einbeziehen.

Durch die Regelung wird ein Erfahrungs- und Kenntnisaustausch angestrebt, um Diskriminie-
rungen wegen eines in § 1 genannten Merkmals wirksam bek�mpfen zu k�nnen. Unklar an
der Regelung ist, ob es sich bei den Einrichtungen, die wegen Benachteiligung t�tig werden,
auch um Regierungsorganisationen handeln kann. Der Wortlaut spricht nicht ausdr�cklich da-
gegen. Die europ�ischen Richtlinien sehen neben einer Bundesstelle keine anderen dezentralen
Institutionen vor. Der Gesetzgeber ist daher nicht verpflichtet, eine solche dezentrale Struktur
zu schaffen. Eine Einrichtung solcher dezentraler Stellen w�re allerdings erw�genswert, da es
erhebliche regionale Unterschiede in Bezug auf Tr�ger der Diskriminierungsmerkmale gibt.
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§ 30
Beirat

(1) Zur F�rderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen undOrganisationen, die sich
denSchutz vorBenachteiligungenwegen eines in § 1 genanntenGrundes zumZiel gesetzt ha-
ben, wird der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Beirat be-
r�t die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Vorlage von Berichten und Empfeh-
lungen an den Deutschen Bundestag nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu sowie zu
wissenschaftlichen Untersuchungen nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschl�ge unterbreiten.

(2) Das Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft im Ein-
vernehmen mit der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sowie den entspre-
chend zust�ndigen Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages
die Mitglieder dieses Beirats und f�r jedes Mitglied eine Stellvertretung. In den Beirat sol-
len Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen sowie
Expertinnen und Experten in Benachteiligungsfragen berufen werden. Die Gesamtzahl
der Mitglieder des Beirats soll 16 Personen nicht �berschreiten. Der Beirat soll zu glei-
chen Teilen mit Frauen und M�nnern besetzt sein.

(3) Der Beirat gibt sich eine Gesch�ftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministeri-
ums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend bedarf.

(4) Die Mitglieder des Beirats �ben die T�tigkeit nach diesem Gesetz ehrenamtlich aus.
Sie haben Anspruch auf Aufwandsentsch�digung sowie Reisekostenverg�tung, Tagegelder
und �bernachtungsgelder. N�heres regelt die Gesch�ftsordnung.

Abs. 1 sieht die Bildung eines Beirats vor, der der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beige-
ordnet wird. Die Aufgabe des Beirats besteht darin, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
bei der Vorlage von Berichten und Abgabe von Empfehlungen an den Bundestag nach § 27 Ab-
satz 4 AGG zu beraten. Der Beirat hat die M�glichkeit, eigene Vorschl�ge zu unterbreiten.

Abs. 2 enth�lt Regelungen zu Besetzung und Berufung des Beirats. Bei dem Beirat handelt es
sich um kein autonomes Organ, sodass seine Mitglieder und Stellvertreter durch das Bundesmi-
nisterium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Einvernehmen mit der Leitung Antidis-
kriminierungsstelle und den entsprechenden Beauftragten berufen werden. Das Bundesministe-
rium hat den Beirat auch verwaltungstechnisch zu unterst�tzen.1) Es sollen Vertreterinnen und
Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen sowie Expertinnen und Experten in
Benachteiligungsfragen berufen werden. Es soll somit ein Netzwerk aufgebaut werden.2) Satz 3
setzt die H�chstmitgliederzahl mit 16 fest, wobei es sich um eine „Soll“-Vorschrift handelt.
Ebenso soll der Beirat parit�tisch mit M�nnern und Frauen besetzt sein.

Nach Abs. 3 gibt sich der Beirat eine Gesch�ftsordnung, die der Zustimmung des Bundesminis-
teriums bedarf. Gegenstand der Gesch�ftsordnung sollen Regelungen zum Vorsitz, zur H�ufig-
keit der Sitzungen und zum Verfahren der Beschlussfassung sein.3)

Gem�ß Abs. 4 handelt es sich bei der Beiratst�tigkeit um eine ehrenamtliche T�tigkeit. Die Be-
rufung kann daher abgelehnt werden und jederzeit niedergelegt werden.4) Es besteht ein An-
spruch der Mitglieder auf eine Aufwandsentsch�digung und die Erstattung notwendiger Kosten.
N�here Regelungen werden der Gesch�ftsordnung �berlassen.

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 52.
2) BT-Drucks. 16/1780, S. 52.
3) BT-Drucks. 16/1780, S. 53.
4) BT-Drucks. 16/1780, S. 53.
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ABSCHNITT 7
Schlussvorschriften

§ 31
Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten der gesch�tzten Personen
abgewichen werden.

Bei den Regelungen des Gesetzes handelt es sich um zwingendes Recht, ein Abweichen von
den Regelungen zuungunsten des Benachteiligten durch Vertrag ist nicht m�glich, gleichg�ltig,
ob durch Individualvereinbarung oder durch Allgemeine Gesch�ftsbedingungen. Auch ein Ver-
zicht ist nicht m�glich. Ein Abweichen zugunsten des Benachteiligten soll aber m�glich sein.1)

1) Vgl. BT-Drucks. 16/1780, S. 53.
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§ 32
Schlussbestimmung

Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die allgemeinen Bestim-
mungen.

Nach dieser Regelung sind die allgemeinen Bestimmungen wie z.B. das K�ndigungsschutzge-
setz, die Gewerbeordnung, das Handelsgesetzbuch, das Betriebsverfassungsgesetz oder die Per-
sonalvertretungsgesetze erg�nzend anzuwenden, soweit das AGG keine abschließende Rege-
lung trifft.1)

1) BT-Drucks. 16/1780, S. 53.
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§ 33
�bergangsbestimmungen

(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des B�rgerlichen Ge-
setzbuchs oder sexuellen Bel�stigungen nach dem Besch�ftigtenschutzgesetz ist das vor
dem 18. August 2006 maßgebliche Recht anzuwenden.

(2) Bei Benachteiligungen aus Gr�nden der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft
sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverh�ltnisse anzuwenden, die vor dem 18. August
2006 begr�ndet worden sind. Satz 1 gilt nicht f�r sp�tere �nderungen von Dauerschuld-
verh�ltnissen.

(3) Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Identit�t sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverh�ltnisse anzu-
wenden, die vor dem 1. Dezember 2006 begr�ndet worden sind. Satz 1 gilt nicht f�r sp�te-
re �nderungen von Dauerschuldverh�ltnissen.

(4) Auf Schuldverh�ltnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand ha-
ben, ist § 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn diese vor dem 22. Dezember 2007 begr�ndet
worden sind. Satz 1 gilt nicht f�r sp�tere �nderungen solcher Schuldverh�ltnisse.

Abs. 1 bestimmt, dass f�r Benachteiligungen, die vor dem 18. August 2006 lagen, die alte
Rechtslage Anwendung finde und verweist auf die Regelungen in §§ 611 ff. BGB und das Be-
sch�ftigtenschutzgesetz. Auch § 81 Abs. 2 SGB IX ist davon umfasst.

Nach Abs. 2 sollen die Vorschriften der §§ 19 bis 21 AGG, also f�r Schuldverh�ltnisse des all-
gemeinen Zivilrechts, in Bezug auf Benachteiligung wegen Rasse und Ethnie nur Anwendung
finden, wenn die Schuldverh�ltnisse nach dem 18. August 2006 begr�ndet worden sind. Die
Begr�ndung des Schuldverh�ltnisses beginnt allerdings nicht etwa erst mit einem Vertragsab-
schluss, sondern mit der Abgabe des �ffentlichen Vertragsangebots.1) Die Regelung gilt in die-
ser Form nicht f�r Dauerschuldverh�ltnisse, die vor dem 18. August 2006 begr�ndet wurden,
wenn diese sp�ter ge�ndert werden.

Abs. 3 setzt eine andere Frist f�r zivilrechtliche Schuldverh�ltnisse, n�mlich den 1. Dezember
2006. Erst ab diesem Zeitpunkt finden die Regelungen des AGG Anwendung. Auch hier gilt
diese Regelung nicht f�r Dauerschuldverh�ltnisse, die vor diesem Termin begr�ndet wurden
und sp�ter ge�ndert werden. F�r sp�tere �nderungen gelten dann die Regelungen des AGG.
Die verl�ngerte Frist zum Inkrafttreten am 1. Dezember 2006 geschah auf Betreiben der Wirt-
schaft.2)

Abs. 4 setzt wiederum eine besondere Frist f�r die Versicherungswirtschaft und tr�gt damit den
Bed�rfnissen der Versicherungswirtschaft Rechnung, einen angemessenen zeitlichen Vorlauf
zu haben, um ihre Kalkulationen, Vertragsmuster und Versicherungsbedingungen anzupassen.3)
Frist ist der 22. Dezember 2007. Ausgenommen von der �bergangsregelung bleibt allerdings
eine Benachteiligung wegen Rasse oder ethnischer Herkunft. Das ergibt sich daraus, dass
Abs. 4 allein auf § 19 Abs. 1 und nicht auch auf § 19 Abs. 2 verweist. Das Verbot des § 19
Abs. 2 gilt daher auch f�r neu begr�ndete private Versicherungsvertr�ge nach § 33 Abs. 2.4)

1) Vgl. Nicolai, a. a.O., Rn. 757.
2) BT-Drucks. 16/1780, S. 53.
3) BT Drucks. 16/1780, S. 53.
4) Armbrüster, VersR 2006, S. 1297.
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